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VORBEMERKUNGEN 

Gemäß § 12 Abs. 1 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger aus der 
Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchführung der Vorhaben be-
reit und in der Lage ist und sich zur Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist und zur 
Tragung der Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise vor dem Satzungsbe-
schluss verpflichtet.“ Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus dem Vorhaben- 
und Erschließungsplan (VEP) sowie einem Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger. 
Der VEP wird entsprechend dem Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes erstellt, 
Besonderheiten sind in § 12 Abs. 2 bis 5 geregelt. Der VEP sowie der Durchführungsvertrag 
werden gemeinsam als Satzung beschlossen. Für den Bereich des VEP sind die Regelun-
gen über verschiedene städtebauliche Instrumente und insbesondere der Katalog der Fest-
setzungen in § 9 BauGB nicht verbindlich. 
 
Vorhabenträgerin der vorliegenden Planung: 
 
Kern Energie GbR 
Felsenweg 31 
74532 Ilshofen-Steinbächle 
 
 
Diese Ausarbeitung enthält: 
 
• Begründung 
• Umweltbericht 
• Textteil mit planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften 
• Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB 
 
 
Die verwendeten Rechtsgrundlagen sind in der jeweils derzeit gültigen Fassung: 
 
• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 
• Landesplanungsgesetz (LplG) vom 10.07.2003 
• Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 
• Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 
• Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 
• Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18.12.1990 
• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 
• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 18.03.2021 
• Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG) vom 23.06.2015 
• Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW) 

vom 07.02.2023 
• Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) vom 14.12.2004 
 
 
Die Verfahrensschritte gemäß BauGB zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes sind: 
 
• Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

und Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB) 
• Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB) 
• Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) 
• Bekanntmachung (§ 10 Abs. 3 BauGB) 
 
Hinweis: Es liegt kein wichtiger Grund vor, weshalb die Frist gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 

Abs. 2 BauGB angemessen verlängert werden müsste, da die Planung weder 
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besonders komplizierte Sachverhalte noch sehr komplexe Untersuchungen be-
inhaltet. 

 
 
Für Bebauungspläne ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in 
der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und im Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht bildet gemäß § 2a BauGB einen ge-
sonderten Teil der Begründung. Im Umweltbericht wird auch die Eingriffsregelung nach § 1a 
BauGB in Verbindung mit §§ 15 ff. BNatSchG behandelt. Weiter gehen die Vorschriften zum 
europäischen Habitatschutz Natura 2000 und zum Artenschutz sowie die umweltrelevanten 
Erkenntnisse von Fachgutachten mit ein. Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 
7 BauGB werden anhand folgender Schutzgüter untersucht: 
 
• Mensch 
• Tiere und Pflanzen 
• Boden 
• Fläche 
• Wasser 
• Klima und Luft 
• Landschaft 
• Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Der Umweltbericht wird im Zuge der einzelnen Verfahrensschritte zur Erstellung eines Be-
bauungsplanes ergänzt.  
 
 
Weitere Fachgutachten wurden - da nicht erforderlich - nicht erstellt. 
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BEGRÜNDUNG 

B.1. Erfordernis und Ziel des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Nördlich von Steinbächle, einem Weiler der Stadt Ilshofen, liegt der ehemalige Steinbruch 
Steinbächle. Der Steinbruch wurde in den vergangenen Jahren mit Erde verfüllt. Im südli-
chen Teilbereich des verfüllten ehemaligen Steinbruches wurde von dem privaten Eigentü-
mer bereits eine Photovoltaikanlage errichtet. Der für diese Teilfläche erstellte vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaikanlage Erddeponie Steinbächle“ trat am 
05.03.2021 in Kraft. Auf der sich daran anschließenden nördlichen Teilfläche beabsichtigt 
der Eigentümer nun ebenfalls eine Photovoltaikanlage zu errichten.  
 
Teilbereiche des bereits rechtsverbindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Son-
dergebiet Photovoltaikanlage Erddeponie Steinbächle“ wurden bisher noch nicht mit Modu-
len belegt. Dies soll mit Rechtsverbindlichkeit des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes erfolgen. Da für diesen Teilbereiche eine, gegenüber der bisherigen Planung 
und im Vorhaben-und Erschließungsplan (VEP) dargestellte, geänderte Aufstellung der Mo-
dule geplant ist, wurde dieser Teilbereich mit in den vorliegenden vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan einbezogen und hinsichtlich der Darstellung im VEP geändert. 
 
Bei der neu hinzukommenden geplanten Fläche handelt es sich um eine im Außenbereich 
liegende Fläche für die derzeit kein Baurecht besteht. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind 
Anlagen zur Wind- und Wasserenergiegewinnung im Außenbereich privilegiert zulässig, je-
doch keine Freiflächenphotovoltaikanlagen. Somit ergibt sich die Notwendigkeit, mittels ei-
nes Bebauungsplanes die notwendige planungsrechtliche Grundlage zur Realisierung des 
Vorhabens zu schaffen. 
 
Mit der Energiewende ist der Stellenwert einer nachhaltigen und umweltschonenden Strom-
erzeugung durch regenerative Energien in den vergangenen Jahren immer weiter in den ge-
sellschaftlichen Fokus gerückt.  
 
Nach § 22 des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzes Baden-Württemberg 
(KlimaG BW) liegen die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom 
oder Wärme aus erneuerbaren Energien und der dazugehörigen Nebenanlagen im überra-
genden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. 
 
Die Lücke zwischen der voraussichtlich in Zukunft benötigten Strommenge und der mit der 
heute installierten Leistung von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
erzielbaren Strommenge ist so groß, dass jede neue Anlage benötigt wird, um diese Lücke 
zu verkleinern. Zusätzlich wird damit ein Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele geleis-
tet. 
 
Dem Ausbau der Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen kommt neben dem Ausbau 
der Windkraft eine bedeutsame Rolle zur Erreichung der Klimaschutzziele zu. Der Großteil 
des erforderlichen Zubaus soll dabei durch Photovoltaikanlagen an Gebäuden erzeugt wer-
den. Freiflächenanlagen spielen jedoch eine wichtige ergänzende Rolle.  
 
Die photovoltaische Stromerzeugung erfolgt sehr emissionsarm. Unter Berücksichtigung des 
gesamten Lebenszyklus (Errichtung, Betrieb, Abbau) führt die Photovoltaiknutzung zu einer 
Treibhausgasminderung in einer Größenordnung von rund 685 g CO2-Äquivalent je erzeug-
ter Kilowattstunde Strom (Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg 2021, Stand: Okto-
ber 2022, UM Baden-Württemberg).  
 
Zudem tragen erneuerbare Energien zu einer autarken, lokalen Energiegewinnung bei, wel-
che heutzutage auch politisch umso dringlicher erscheint. 
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Die Stadt Ilshofen möchte dem Vorhabenträger die Realisierung des Vorhabens ermögli-
chen. Die Gemeinde möchte die Zulässigkeit des konkreten Vorhabens durch einen vorha-
benbezogenen Bebauungsplan nach § 12 BauGB bestimmen. 
 
Für diesen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB ist zudem vorgeschrie-
ben, dass der Vorhabenträger mit der Stadt einen Durchführungsvertrag schließt, in dem er 
sich zur Durchführung des Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der 
Planungs- und Erschließungskosten verpflichtet. 
 
 

B.2. Städtebauliche Konzeption 

Das Vorhaben wird auf Teilflächen der Flurstücke 516, 517, 518 und 520 realisiert. Die Er-
schließung erfolgt über das bestehende Steinbruchgelände. Überplant wird eine bereits im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaikanlage Erddeponie Stein-
bächle“ liegende Teilfläche. Hier ist eine, gegenüber dem im damaligen Vorhaben- und Er-
schließungsplan (VEP) dargestellten, geänderte Anordnung der PV-Module geplant. 
 
Die Fläche ist aufgrund ihrer Lage im Wald, bzw. angrenzend an die bestehende PV-Anlage 
nach allen anderen Seiten vollständig mit einem hohen Baumbestand gut eingegrünt. 
 
Die vorgesehene Fläche ist nur für den Neubau einer Photovoltaikanlage, sowie den zuge-
hörigen Nutzungen bestimmt. Andere Nutzungen und Erweiterungen für andere Zweckbe-
stimmungen werden ausgeschlossen. 
 
Aufgrund von Abstimmungen und vertraglichen Regelungen mit der höheren Forstbehörde 
beim Regierungspräsidium Freiburg ist die Nutzung als Freiflächenphotovoltaikanlage für 
einen Teilbereich bis 31.12.2049 befristet. Die PV-Anlage muss in diesem Teilbereich bis zu 
diesem Zeitpunkt vollständig zurückgebaut werden und diese Teilfläche wieder aufgeforstet 
sein. 
 
 

B.3. Geltungsbereich und Flächenbedarf 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist auf der nächsten Seite 
dargestellt. Die Gesamtfläche beträgt ca. 1,74 ha. 0,42 ha hiervon sind bereits überplante 
Flächen des rechtsverbindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Sondergebiet Pho-
tovoltaikanlage Erddeponie Steinbächle“ 
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Bild 1: Geltungsbereich, 1:2.500 
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B.4. Übergeordnete Planungen 

B.4.1 Regionalplan 

Das Plangebiet ist in der Raumnutzungskarte des Regionalplans „Heilbronn-Franken 2020“ 
nicht als Baufläche enthalten. Es befindet sich vollumfänglich im Regionalen Grünzug und in 
einem Vorbehaltsgebiet für Erholung. 
 
Regionaler Grünzug 

 
 
Aufgrund der verstärkten Nachfrage zur Errichtung von Photovoltaikanlagen hatte der Regio-
nalverband eine Teilfortschreibung „Fotovoltaik“ durchgeführt, die 2009 in Kraft trat. Gegen-
stand der Festlegung des Regionalplanes waren Photovoltaikanlagen, die regionalbedeut-
sam sind. Die Regionalbedeutsamkeit von Photovoltaikanlagen wird in der Regel ab einer 
Flächengröße von ca. 2 ha angenommen. Die vorliegende geplante neue Photovoltaikanla-
genfläche hat eine Größe von ca. 1,3 ha. Zusammen mit der bestehenden Photovoltaikanla-
genfläche liegt die Gesamtfläche über 2 ha. Allerdings ist die Planung nach der rechtskräfti-
gen Teilfortschreibung Fotovoltaik ausnahmsweise zulässig. Die Flächengrenze von 5 ha 
wird nicht erreicht und es handelt sich um die Nachnutzung einer vorbelasteten Fläche. 
 
Im Zuge der Teilfortschreibung des Regionalplanes wurde eine Ausnahme für Photovoltaik-
anlagen innerhalb von Regionalen Grünzügen aufgenommen. 
 
Der Plansatz 3.1.1 für Regionale Grünzüge lautet (die Ergänzung der Teilfortschreibung ist 
fett hervorgehoben): 
 
Z (1) Zur Erhaltung gesunder Lebens- und Umweltbedingungen und zur Gliederung der 

Siedlungsstruktur werden insbesondere im Bereich der Entwicklungsachsen, der stär-
ker verdichteten räume und Gebieten mit starken Nutzungskonflikten Regionale Grün-
züge als Teile eines leistungsfähigen regionalen Freiraumverbundes als Vorrangge-
biet festgelegt und in der Raumnutzungskarte im Maßstab 1:50.000 dargestellt. 

 
Z (2) Die Regionalen Grünzüge sind von Siedlungstätigkeit und anderen funktionswidrigen 

Nutzungen freizuhalten. Innerhalb der Regionalen Grünzüge sind die Landnutzungen 
auf eine Erhaltung und Entwicklung der Ausgleichsfunktionen und der Leistungs-fähig-
keit des Naturhaushaltes auszurichten. 
 
In Regionalen Grünzügen kann eine ausnahmsweise Zulassung von regionalbe-
deutsamen Photovoltaikanlagen bis zu einer Größe von 5 ha erfolgen, wenn 
keine wesentlichen Beeinträchtigungen für die Funktionen Siedlungszäsur, Na-
turschutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft, Erholung, Orts- und Land-
schaftsbild, Luftaustausch oder Hochwasserretention zu erwarten sind und 
keine schonenderen Alternativen bestehen. Dabei sind Anlagen nur im direkten 
räumlichen Zusammenhang zu vorhandenen linearen landschaftsprägenden Inf-
rastruktureinrichtungen sowie mind. 1 ha großen Standorten zulässig, die eine 
Vorprägung durch bauliche Anlagen oder Anlagen der technischen Infrastruktur 
aufweisen. 

 
Nachfolgend wird auf die einzelnen Ausnahmetatbestände des multifunktionalen Regionalen 
Grünzuges eingegangen. 
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Beurteilung der Funktion „Siedlungszäsur“: 
Die Photovoltaikanlage befindet sich auf der aufgefüllten Fläche eines ehemaligen Steinbru-
ches. Eine optische Wirkung ist aufgrund der Lage kaum vorhanden, da die Fläche bereits 
heute von allen Seiten mit einem hohen Baumbestand gut eingegrünt ist. Die Funktion 
„Siedlungszäsur“ ist nicht wesentlich beeinträchtigt.  
 
 
Beurteilung der Funktion „Naturschutz und Landschaftspflege“: 
Bei der betroffenen Fläche handelt es sich, wie bereits erwähnt, um einen aufgelassenen 
Steinbruch, der verfüllt wurde. Es handelt sich somit um eine Konversionsfläche, die keine 
hochwertige Fläche für den Naturschutz und die Landschaftspflege darstellt. Auf die Ausfüh-
rungen im Kapitel U.8 „Beschreibung der Umweltauswirkungen“ wird verwiesen. Eine Freiflä-
chenphotovoltaikanlage hat sogar positive Auswirkungen auf die Ökologie, da die Erfahrung 
mit seit Jahren vorhandenen Anlagen zeigt, dass diese durchaus sogar gezielt von Tieren 
(z. B. Vögel, Insekten) genutzt werden, da die Flächen zwischen und unterhalb der Solarmo-
dule extensiv bewirtschaftet werden und die Einzäunung das Auftreten von Prädatoren ver-
hindert. 
Zwischenfazit: Die Funktion „Naturschutz und Landschaftspflege“ ist nicht beeinträchtigt. 
 
 
Beurteilung der Funktion „Landwirtschaft“: 
Da die Fläche bisher als Erddeponie genutzt und aufgefüllt wurde, wird sie einer landwirt-
schaftlichen Nutzung nicht entzogen. In der damaligen Genehmigung wurde als Renaturie-
rungsmaßnahme zwar eine landwirtschaftliche Fläche vorgesehen, jedoch ohne konkretere 
Ausführungen zu deren landwirtschaftlichen Qualität. 
Zwischenfazit: Die Funktion „Landwirtschaft“ ist nicht betroffen. 
 
 
Beurteilung der Funktion „Erholung“: 
Da die Fläche bisher als Steinbruch und Erddeponie genutzt wurde, war sie für Erholungsu-
chende nicht begehbar, Sichtbeziehungen auf die Fläche sind kaum vorhanden, akustische 
Beeinträchtigungen durch die Nutzung als Erddeponie entfallen zukünftig. 
Zwischenfazit: Die Funktion „Erholung“ ist nicht beeinträchtigt. 
 
 
Beurteilung der Funktion „Orts- und Landschaftsbild“: 
Eine Fernsicht auf diese Fläche ist nicht vorhanden, so dass lediglich aus dem näheren Um-
feld die Anlage wahrzunehmen sein wird. Die maximale Höhe der baulichen Anlagen (auch 
die Modulhöhe) wird auf 3,0 m im Bebauungsplan beschränkt. Damit treten diese auch kaum 
in Erscheinung und haben resultierend daraus auch keinen erheblichen Einfluss auf das vor-
handene Orts- und Landschaftsbild. 
Zwischenfazit: Die Funktion „Orts- und Landschaftsbild“ ist nicht wesentlich beeinträchtigt. 
 
 
Beurteilung der Funktion „Luftaustausch“: 
Die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage hat keinen Einfluss auf den Luftaus-
tausch, da die Module auf dünnen Stützen aufgeständert werden. An der vorhandenen Ein-
grünung sind keine wesentlichen Veränderungen vorgesehen.  
Zwischenfazit: Die Funktion „Luftaustausch“ ist nicht beeinträchtigt. 
 
 
Beurteilung der Funktion „Hochwasserretention“: 
Ist nicht betroffen. 
 
 
Beurteilung „schonendere Alternativen“: 
Es handelt sich um eine Konversionsfläche, die keine hochwertigen Strukturen aufweist und 
auch städtebaulich sinnvoll verortet ist. 
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Zwischenfazit: Schonendere Alternativen sind nicht vorhanden. 
 
 
Gesamtbeurteilung: 
 
Für die geplante Photovoltaikanlage auf der Fläche eines aufgelassenen Steinbruches, wel-
cher als Erddeponie aufgefüllt wurde, wird keine freiraumschonendere Alternativfläche gese-
hen. Aus der geplanten Erweiterung einer bestehenden Photovoltaikanlage auf einer Kon-
versationsfläche resultiert keine wesentliche Beeinträchtigung der Funktionen des Regiona-
len Grünzuges. Die Funktionen des Regionalen Grünzuges wird durch die geplante Nutzung 
nicht in Frage gestellt. Die Lage der Planung im Regionalen Grünzug gem. Plansatz 3.1.1 
(Z) Regionalplan Heilbronn-Franken 2020, kann vom Regierungspräsidium Stuttgart Ref.21 
Raumplanung im Ergebnis mitgetragen werden (siehe Stellungnahme vom 20.06.2024, 
Frühzeitige Beteiligung TÖB). Der Regionalverband Heilbronn-Franken hat mit Stellung-
nahme vom 13.06.2024 mitgeteilt: „Die Planung liegt vollständig im Regionalen Grünzug 
nach Plansatz 3.1.1 und umfasst zusammen mit der Bestandsanlage eine Fläche von ca. 
2,7 ha. Aufgrund dieser Kumulation sehen wir die Planung als regionalbedeutsam an. Auf-
grund der Lage auf einer Erddeponie in einem stillgelegten Steinbruch sehen wir die Aus-
nahmevoraussetzungen jedoch als erfüllt an. Wir begrüßen daher die Planung als einen Bei-
trag zum Gelingen der Energiewende und tragen keine Bedenken vor.“ 
 
 
Erholung 

 
 
Der Geltungsbereich liegt in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung. Der Plansatz 3.2.6.1 
hierzu lautet: 
 
Z (1) Zur Sicherung des Freizeit- und Erholungsbedarfs der Bevölkerung und zur werterhal-

tenden Fortentwicklung der Kulturlandschaft werden im Regionalplan Vorranggebiete 
und Vorbehaltsgebiete für Erholung als Teil eines zusammenhängenden Freiraumnet-
zes festgelegt und in der Raumnutzungskarte 1 : 50.000 dargestellt. 

 
Z (4) In den Vorbehaltsgebieten für Erholung sollen die natürlichen und kulturellen Erho-

lungsvoraussetzungen in ihrem räumlichen Zusammenhang erhalten werden. Den Be-
langen der landschaftlichen Erholungseignung ist bei der Abwägung mit konkurrieren-
den, raumbedeutsamen Maßnahmen ein besonderes Gewicht beizumessen. Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft und der räumliche Zusammenhang 
der Erholungsräume sollen erhalten und regional bedeutsamen Kulturdenkmalen ein 
entsprechendes Umfeld bewahrt werden. Sport- und Freizeiteinrichtungen sind mög-
lich, soweit die Funktionen der landschaftsbezogenen Erholung dadurch nicht beein-
trächtigt werden. 

 
Dieser Plansatz ist zwar als Ziel gekennzeichnet, jedoch ein „Ziel der zweiten Kategorie“, 
welches der Abwägung zugänglich, jedoch mit besonderem Gewicht in diese einzustellen 
ist. Laut aktueller Rechtsprechung sind diese Ziele wie Grundsätze zu behandeln (im vorhe-
rigen Regionalplan waren diese auch als Grundsätze aufgenommen). 
 
 
Beurteilung 
In dem geplanten Geltungsbereich befinden sich keine Erholungseinrichtungen. Da die Flä-
che bisher als Steinbruch und Erddeponie genutzt wurde, war sie für Erholungsuchende 
nicht begehbar, Sichtbeziehungen auf die Fläche sind kaum vorhanden, akustische Beein-
trächtigungen durch die Nutzung als Erddeponie entfallen zukünftig. Durch die vorliegende 
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Planung ergeben sich somit keine weiteren Einschränkungen für die Erholungsfunktion des 
Vorbehaltsgebietes. 
 
 

B.5. Kommunale Planungsebene 

B.5.1 Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan „Ilshofen-Vellberg 2002, 3. Fortschreibung" ist die Flä-
che als geplante Sonderbaufläche Photovoltaik mit einer in Teilbereichen überlagernden Flä-
che für Forstwirtschaft dargestellt. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan ist somit aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt. Für die überlagernd dargestellte Fläche für Forstwirt-
schaft werden im vorliegenden Vorhabenbezogene Bebauungsplan Festsetzungen getrof-
fen. 
 
 

B.5.2 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan von Ilshofen bzw. der „GVV Ilshofen-Vellberg“ stammt aus dem Jahr 
2003 und wurde von Dipl.-Ing. Matthias Peitz erstellt. 
 
Die Fläche des Geltungsbereiches ist als „Bebauung, Innenbereich“ im Landschaftsplan ge-
kennzeichnet. 
 
 

B.5.3 Angrenzende und überplante Bebauungspläne 

Folgender Bebauungsplan grenzt an den Geltungsbereich an und wird in Teilbereichen 
überplant: 
 
• Vorhabenbezogene Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaikanlage Erddeponie Stein-

bächle“ in Kraft getreten am 05.03.2021 
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Bild 2: Regionalplan "Heilbronn-Franken 2020", 1:20.000 

 
 
 

 
Bild 3: Flächennutzungsplan "Ilshofen-Vellberg 2002, 3. Fortschreibung", 1:10.000 
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Bild 4: Landschaftsplan "GVV Ilshofen-Vellberg", 1:10.000 

 
 
 

 
Bild 5: Luftbild, 1:2.500 
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B.6. Planungsrechtliche Festsetzungen 

B.6.1 Art der baulichen Nutzung 

Für das vorliegende Plangebiet soll ein Sonstiges Sondergebiet nach § 11 der Baunut-
zungsverordnung festgesetzt werden. Der Wortlaut hierzu lautet: 
 
(1) Als sonstige Sondergebiete sind solche Gebiete darzustellen und festzu-

setzen, die sich von den Baugebieten nach §§ 2 bis 10 wesentlich unter-
scheiden. 

 
(2) Für sonstige Sondergebiete sind die Zweckbestimmung und die Art der 

Nutzung darzustellen und festzusetzen. Als sonstige Sondergebiete kom-
men insbesondere in Betracht 
Gebiete für den Fremdenverkehr wie Kurgebiete und Gebiete für die Frem-
denbeherbergung 
Ladengebiete, 
Gebiete für Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe 
Gebiete für Messen, Ausstellungen und Kongresse, 
Hochschulgebiete, 
Klinikgebiete 
Hafengebiete 
Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung er-
neuerbarer Energien, wie Wind- und Sonnenenergie, dienen. 

 
Im Plangebiet ist die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage zur Gewinnung von 
Solarstrom geplant. Zulässig sind somit ausschließlich folgende Nutzungen: 
 
• Anlagen zur Umwandlung von Sonnenenergie in Elektrizität (Photovoltaik), 
• Zum Betrieb der Anlage notwendige Nebenanlagen (Trafostation, Batteriespeicher, 

Zäune o.ä.), 
• Zugehörige Hinweistafeln/Infotafeln als Nebenanlagen,  
• Nebenanlagen zur Bewirtschaftung gemäß der im Textteil festgesetzten Flächen 

oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft 
 

Für die im Bebauungsplan dargestellte, bisher als Wald ausgewiesenen Teilfläche ist die 
Nutzung als PV-Anlage bis 31.12.2049 befristet. Die PV-Anlage muss in diesem Teilbereich 
bis zu diesem Zeitpunkt vollständig zurückgebaut werden und diese Teilfläche wieder aufge-
forstet sein. 
 
Für die verbleibende Fläche ist die Freiflächenphotovoltaikanlage nach dauerhafter Nut-
zungsaufgabe zurück zu bauen und gemäß § 9 Abs. 2 BauGB als Folgenutzung eine land-
wirtschaftliche Fläche festgesetzt. 
 
 

B.6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzung von Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ) oder Zahl der 
Vollgeschosse ist für die vorliegende Planung ungeeignet und erfolgt deshalb nicht. Das 
Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Baugrenzen in Verbindung mit maximal zu-
lässigen Höhen baulicher Anlagen.  
 
Die Anlagen werden mittels Rammverfahren im Boden verankert, wodurch das Maß der Ver-
siegelung begrenzt wird. Zusätzlich sind notwendige Wege zur Wartung der Anlage wasser-
durchlässig auszuführen. 
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Nebengebäude sind bezüglich Zahl und Größe nur in einem technisch unbedingt erforderli-
chen Maß zulässig. 
 
 

B.6.3 Nebenanlagen 

Zur Begrenzung des Versiegelungsgrades sind Nebenanlagen nur in technisch erforderli-
chem Maß zulässig. 
 
Zäune sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. Das Nachbarrecht ist dabei zu beach-
ten. 
 
 

B.6.4 Bauweise 

Die Festsetzung einer Bauweise ist nicht erforderlich. 
 
 

B.6.5 Überbaubare Grundstücksfläche 

Innerhalb des Baufensters ist die Errichtung der Module allgemein zulässig. 
 
 

B.6.6 Stellung der baulichen Anlagen 

Die Richtung der Modulreihen wird nicht festgesetzt. Sie orientiert sich an der Topographie 
sowie der effizienten Nutzung der Sonnenenergie. 
 
 

B.6.7 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

Aus Gründen des Artenschutzes werden Vorgaben zum Zeitpunkt der Rammarbeiten ge-
macht. 
 
Der Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden, Herbiziden sowie chemischen Mitteln zur Reini-
gung der Module sind auszuschließen. 
 
Zur Begrünung der Fläche unter den Modulen ist die Ansaat mit autochthonem Saatgut für 
eine magere Wiese vorgesehen. 
 
Die Fläche ist extensiv zu nutzen. Eine zweimalige Mahd mit Abräumen des Mahdgutes ist 
erforderlich. Alternativ kann die Fläche auch für Hühnerhaltung oder extensive Beweidung 
genutzt werden. Des Weiteren ist eine Bepflanzung in den Abständen zwischen den Modu-
len mit Sträuchern möglich. 
 
 

B.7. Örtliche Bauvorschriften 

B.7.1 Äußere Gestaltung 

Trotz der relativ versteckten Lage der Anlage im Landschaftsraum ist auf eine möglichst un-
auffällige Gestaltung zu achten. Die Verwendung von grell leuchtenden und reflektierenden 
Farben ist unzulässig. Beleuchtungen sind nur im technisch unbedingt erforderlichen Maß 
zulässig. 
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B.7.2 Einfriedungen, Stützmauern 

Aus Gründen des Versicherungsschutzes sind Einfriedigungen von Freiflächenphotovoltaik-
anlagen unvermeidbar. Allerdings sind massive Abschirmungen aus landschaftlichen Grün-
den unerwünscht. Somit dürfen Einfriedungen ausschließlich als Zäune aus Drahtgeflecht 
oder Drahtgitter bis zu einer Höhe von 2,0 m errichtet werden. Sie sind auch außerhalb der 
Baugrenzen zulässig. Die Zäune sind so zu gestalten, dass sie für Kleintiere überwindbar 
sind. Bei einer Einzäunung ist darauf zu achten, dass zwischen Waldflächen und Zaun noch 
ein Bewirtschaftungsstreifen als Maschinenweg freigehalten werden muss. 
 
 

B.7.3 Aufschüttungen und Abgrabungen 

Aufschüttungen und Abgrabungen sollen auf ein betriebsbedingt notwendiges Maß be-
schränkt werden. Aus diesem Grund werden Veränderungen der bestehenden Gelände-
oberfläche, abweichend von den Festsetzungen der LBO, ab 1,0 m Höhe der Verfahrens-
pflicht unterzogen. 
 
 

B.7.4 Zulässigkeit von Werbeanlagen 

Die Aufstellung von Werbeanlagen wird aus landschaftlichen Gründen eingeschränkt. Zu-
dem sind sie am geplanten Standort nicht sinnvoll und notwendig. Aus diesen Gründen wird 
die Aufstellung von Werbeanlagen nicht zugelassen. 
 
Es ist lediglich das Erstellen einer zugehörigen Hinweistafel/Infotafel als Nebenanlage zuläs-
sig. Die Hinweistafel/Infotafel dient rein zu Informationszwecken in Form eines Schildes 
ohne Beleuchtung. 
 
 

B.8. Verkehr 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die vorhandenen Wirtschaftswege. 
 
 

B.9. Technische Infrastruktur 

B.9.1 Wasserversorgung 

Eine Wasserversorgung ist nicht erforderlich. 
 
 

B.9.2 Abwasserbeseitigung 

Eine Abwasserentsorgung ist nicht erforderlich. 
 
 

B.9.3 Stromversorgung 

Die Stromeinspeisung erfolgt in das bestehende Netz. 
 
 

  



BEGRÜNDUNG ZUM VBP „SONDERGEBIET PHOTOVOLTAIK STEINBÄCHLE, ÄNDERUNG UND ERWEITERUNG“
  19 

 SATZUNGSBESCHLUSS 12.05.2025 
INKRAFTTRETEN 23.05.2025 

B.10. Bodenordnende Maßnahmen 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
Ilshofen, im Mai 2025 Blessing 
 (Bürgermeister) 
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UMWELTBERICHT 

Der Umweltbericht bildet gemäß § 2a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung. 
 
 

U.1. Erfordernis und Ziel des Bebauungsplanes 

Siehe Kapitel B.1 „Erfordernis und Ziel des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes“ der Be-
gründung. 
 
 

U.2. Städtebauliche Konzeption 

Siehe Kapitel B.2 „Städtebauliche Konzeption“ der Begründung. 
 
 

U.3. Geltungsbereich und Flächenbedarf 

Siehe Kapitel B.3 „Geltungsbereich und Flächenbedarf“ der Begründung. 
 
 

U.4. Beschreibung der Festsetzungen 

Siehe Kapitel B.6 „Planungsrechtliche Festsetzungen“ und B.7 „Örtliche Bauvorschriften“ der 
Begründung. 
 
 

U.5. Übergeordnete Planungen 

U.5.1 Regionalplan 

Siehe Kapitel B.4.1 „Inhaltsverzeichnis“ der Begründung. 
 
 

U.5.2 Bauleitplanung 

U.5.2.1 Flächennutzungsplan 

Siehe Kapitel B.5.1 „Flächennutzungsplan“ der Begründung. 
 
 

U.5.2.2 Landschaftsplan 

Siehe Kapitel B.5.2 „Landschaftsplan“ der Begründung. 
 
 

U.5.2.3 Angrenzende und überplante Bebauungspläne 

Siehe Kapitel B.5.3 „Angrenzende und überplante Bebauungspläne“ der Begründung. 
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U.6. Umfang und Gegenstand der Umweltprüfung 

U.6.1 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Stadt Ilshofen. Dort liegt es westlich von Ilsh-
ofen und nördlich des Weilers Steinbächle. Der Bebauungsplan befindet sich damit in der 
Großlandschaft der Neckar- und Tauber-Gäuplatten und im Naturraum der Hohenloher-Hal-
ler-Ebene. Die Böden des Naturraums sind überwiegend fruchtbare Löß- und Verwitterungs-
lehme auf denen der Ackerbau vorherrscht. 
 
Der rechtskräftige Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaikanlage Erddeponie Stein-
bächle“ von 2021 erschließt den südöstlichen Flächenteil mit einer großflächigen Photovolta-
ikanlage. Diese Fläche soll nun für den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Sondergebiet Photovoltaik Steinbächle, Änderung und Erweiterung“ Richtung Norden und 
Westen erweitert werden. Außerdem wird ein noch unbebauter Bereich des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes überplant. Der aktuelle Geltungsbereich umfasst eine Größe von ca. 1,74 
Hektar. 
 
Nach der Stilllegung des Steinbruchs wurden große Teile der Steinbruchflächen aufgefüllt. 
Die Auffüllung und die dazugehörigen Bestimmungen sind in einer Auffüllgenehmigung von 
1997 geregelt. Die damit verbundenen Rekultivierungsmaßnahmen sehen vor, die Flächen 
der landwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen. Im nordöstlichen Teil des Geltungsbereiches 
sind Teilflächen als „Wald trotz fehlender Bestockung“ verzeichnet. Diese Teilflächen sind im 
Zuge des Steinbruchbetriebs ohne Genehmigung entfernt worden und im Zuge der Auffül-
lung mit verfüllt worden. Für diese Waldflächen (ca. 0,3 ha) muss im Zuge des vorliegenden 
Verfahrens eine Umwandlungsgenehmigung nach § 9 LWaldG beantragt werden. Für die 
innerhalb des Geltungsbereiches liegenden Teilfläche (ca. 0,16 ha) muss eine Umwand-
lungserklärung nach § 10 LWaldG bzw. eine befristete Umwandlungserklärung nach § 11 
LWaldG beantragt werden. In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Freiburg wird die 
Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage in diesem Bereich auf maximal 20 Jahre begrenzt. 
Nach 25 Jahren müssen die ehemaligen Waldflächen wiederaufgeforstet sein und eine gesi-
cherte Forstkultur mit einer durchschnittlichen Oberhöhe von 2,75 erreicht sein. Auf den übri-
gen Flächen müssen die Rekultivierungsmaßnahmen aus der Auffüllgenehmigung durchge-
führt werden. 
 
Aktuell besteht die aufgefüllte Fläche, auf der die Erweiterung und Änderung geplant ist, aus 
fest planiertem Auffüllmaterial ohne eine ausreichende Oberbodenschicht. Es hat sich eine 
spärliche, artenarme Ruderalvegetation entwickelt. Am Rand der Fläche, Richtung Norden 
und Westen, fällt das Gelände stark ab. Diese Hangflächen wurden teilweise mit Gehölzen 
bepflanzt. Das Plangebiet ist westlich, nördlich und östlich umschlossen von Waldflächen. 
Südöstlich schließt sich die bestehende Photovoltaikfläche an. 
 
Für die vorliegende Planung wird von den bereits angelegten Ackerflächen ausgegangen. Im 
Bereich der bestehenden Photovoltaikanlage, die teilweise überplant wird, sollten die Flä-
chen als Magerwiesen angelegt sein. Die Flächen im Geltungsbereich werden somit, unge-
achtet der aktuell vorhandenen Habitate, im Anhang 1 Bestandsplan Biotope, als Ackerflä-
che und Magerwiese dargestellt. Artenschutzrechtliche Belange sind dennoch zu beachten. 
 
 

U.6.2 Untersuchungsumfang 

Da der Bebauungsplan als Ausgangszustand an der, 1997 genehmigten Auffüllung und Re-
kultivierung ansetzt, wurde keine Nutzungs- und Biotoptypenkartierung vorgenommen. Die 
artenschutzrechtlichen Themen wurden nach einer Ortsbesichtigung am 05.05.2022 einge-
schätzt. In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde ist keine Untersuchung be-
stimmter Tierarten/ Tierartengruppen in einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung not-
wendig.  
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Darüber hinaus ist im vorliegenden Fall Folgendes zu beachten: 
• Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Bühlertal Vellberg – Geislingen“ (Nr.6924341) 
• Schutzvorschriften des LSG „Bühlertal zwischen Vellberg und Geislingen mit Nebentälern 

und angrenzenden Gebieten“ (Nr. 1.27.063) 
• nach § 33 NatSchG B.-W. geschütztes Offenlandbiotop „Steinbruch N Steinbächle“ (Nr. 

168251270321) 
• nach § 33 NatSchG B.-W. geschützten Waldbiotopen „Wald im Schmerachtal O Unter-

scheffach“ Nr.: 268251270464 
• nach § 33 NatSchG B.-W. geschützte Doline „Dolinen im Haderholz N Steinbächle“ Nr.: 

268251270412 
 
 

U.7. Schutzvorschriften und Restriktionen 

U.7.1 Schutzgebiete 

Natura 2000-Gebiete: FFH- und Vogelschutzgebiete 
Das FFH-Gebiet „Bühlertal Vellberg – Geislingen“ (Nr. 6924341) grenzt teilweise unmittelbar 
an den Geltungsbereich an. Eine Betroffenheit des FFH-Gebietes durch die Zulassung einer 
Photovoltaikanlage liegt jedoch nicht vor. Eine FFH-Vorprüfung ist nach Rücksprache mit 
der unteren Naturschutzbehörde nicht erforderlich. 
 
Landschaftsschutzgebiete 
Der Geltungsbereich liegt teilweise innerhalb des Landschaftsschutzgebiets „Bühlertal zwi-
schen Vellberg und Geislingen mit Nebentälern und angrenzenden Gebieten“ (Nr. 1.27.063). 
 
Von der Stadt Ilshofen wurde ein Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen der Land-
schaftsschutzgebietsverordnung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes 
Schwäbisch Hall gestellt. Die Befreiung wurde, mit Datum vom 30.01.2025 von der Unteren 
Naturschutzbehörde erteilt. 
 
Naturschutzgebiete 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches, noch werden welche von der Planung be-
rührt. 
 
Naturdenkmale 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches, noch werden welche von der Planung be-
rührt. 
 
Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 
Liegt weder innerhalb des Geltungsbereiches, noch werden Flächen von der Planung be-
rührt. 
 
 

U.7.2 Biotopschutz 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine nach § 33 NatSchG besonders ge-
schützte Biotope. Direkt angrenzend an den Geltungsbereich liegt das nach § 33 NatSchG 
B.-W. geschützte Dolinenbiotop „Dolinen im Haderholz N Steinbächle“ (Nr.: 268251270412). 
In dieses wird weder eingegriffen noch wird es von der Planung tangiert. 
 
 

U.7.3 Biotopverbund 

Nach § 20 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) soll ein Netz verbundener Biotope (Bio-
topverbund) geschaffen werden, dass mindestens 10 % der Fläche eines Bundeslandes um-
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fassen soll. Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wild le-
bender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensgemein-
schaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologi-
scher Wechselbeziehungen. 
 
Der Biotopverbund unterscheidet in Offenlandflächen mit trockenen, mittleren und feuchten 
Standorten. Es werden Kernflächen (artenreiche, hochwertige Biotopflächen), Kernräume 
(Randbereiche von Kernflächen innerhalb einer Distanz von 200 m) und Suchräume (Flä-
chenbeziehung zwischen Kernflächen innerhalb einer Distanz von 500 m und 1.000 m) dar-
gestellt. 
 
Bestand 
Der geplante Geltungsbereich liegt größtenteils im 500 m Suchraum des Biotopverbundes 
trockener Standorte. Dieser Suchraum verbindet großflächige Kernräume und Kernflächen 
miteinander, die über den angrenzenden Wald- und Biotopflächen liegen. 
 
Prognose 
Der Biotopverbund wird durch die geplante Photovoltaikanlage nicht beeinträchtigt, da die 
wichtigen Kernräume und Kernflächen außerhalb des Geltungsbereiches liegen. Die Photo-
voltaikanlage wird ausschließlich auf den Auffüllflächen des ehemaligen Steinbruchs errich-
tet. 
 
 

 
Bild 6: Biotopverbund, 1:1.500 

 
 

U.7.4 Erhaltungsgebot von Streuobstbeständen 

Ein Streuobstbestand wird nach dem § 4 Absatz 7 des Landwirtschafts- und Landeskulturge-
setzes (LLG) definiert. Darüber hinaus ist folgendes zusätzlich zu beachten: 
• Der Streuobstbestand muss eine Mindestfläche von 1.500 m2 erreichen. 
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• Es muss sich um einen zusammenhängenden Streuobstbestand handeln. 
• Die Abgrenzung des Bestandes erfolgt entlang des äußeren Randes der Baumkronen 

und nicht nach Flurstücksgrenzen oder Eigentumsverhältnissen. 
• Die Streuobstbäume müssen eine Stammhöhe von mindestens 1,40 m erreichen. 
• Reine intensiv genutzte Stein- oder Kernobstbestände werden nicht anerkannt. 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich kein gemäß § 33a NatSchG geschützter 
Streuobstbestand. Auch außerhalb wird keiner durch die Planung tangiert. 
 
 

U.7.5 Lebensraumtypen nach der FFH-Richtlinie 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Lebensraumtypen (LRT), die gemäß 
§ 19 BNatSchG auch außerhalb von FFH-Gebieten geschützt sind (= schutzgebietsunab-
hängiger Ansatz). Außerhalb des Geltungsbereiches sind ebenfalls keine Lebensraumtypen 
bekannt, die im Wirkungsbereich des Planvorhabens liegen. 
 
 

U.7.6 Artenschutz 

Die aufgefüllte Fläche, auf der die Änderung und Erweiterung geplant ist, besteht aus fest 
planiertem Auffüllmaterial ohne eine ausreichende Oberbodenschicht. Es hat sich eine spär-
liche, artenarme Ruderalvegetation entwickelt. Am Rand der Fläche, Richtung Norden und 
Westen, fällt das Gelände stark ab. Diese Hangflächen wurden teilweise mit Gehölzen be-
pflanzt. Nördlich und westlich des Steinbruchgeländes verläuft die Schmerach mit den an-
grenzenden, geschützten Waldbiotopen. 
 
Die, durch die Auffüllung regelmäßig befahrene und planierte Fläche bietet keine besonde-
ren Habitatstrukturen. Es wird nicht vom Vorkommen streng geschützter Arten ausgegan-
gen. 
 
Der Ausgangszustand für den vorliegenden Bebauungsplan setzt an der, 1997 genehmigten 
Auffüllung und Rekultivierung an. Nach dem Rekultivierungsplan sollte die Fläche aufgefüllt 
und bereits als Ackerflächen der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt sein. Im Bereich der 
bestehenden Photovoltaikanlage, die teilweise überplant wird, sollten die Flächen als Mager-
wiesen angelegt sein. Die Flächen im Geltungsbereich werden somit, ungeachtet der aktuell 
vorhandenen Habitate, im Anhang 1 Bestandsplan Biotope, als Ackerfläche und Magerwiese 
dargestellt. Artenschutzrechtliche Belange sind dennoch zu beachten. 
 
In Ihrer Stellungnahme vom 19.12.2024 zur öffentlichen Auslegung hat die untere Natur-
schutzbehörde folgende Forderung formuliert: 
„Artenschutzrechtlich werden durch das Vorhaben bei Anwendung von Minderungsmaßnah-
men keine Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst. Auswirkungen 
während der Bauphase auf störungsempfindliche Brutvögel, u.a. Spechte und Eulenvögel im 
Waldbereich sowie für eine Uhu-Lebensstätte im direkten östlichen Umfeld sind vermeidbar, 
wenn die Rammarbeiten außerhalb der Vogelbrutzeit im Zeitraum vom 01.10. bis 31.01. er-
folgen. Wird von diesen Zeiträumen abgewichen, so ist eine Abstimmung mit der unteren 
Naturschutzbehörde und hinzugezogenen Artexperten der Arbeitsgemeinschaft Wanderfal-
kenschutz Baden-Württemberg zu suchen.“ 
 
Der Forderung wird entsprochen, es werden aus Gründen des Artenschutzes Vorgaben zum 
Zeitpunkt der Rammarbeiten gemacht. 
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U.7.7 Gewässerschutz 

Wasserschutzgebiete 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches, noch werden welche durch die Planung be-
rührt. 
 
Überschwemmungsgebiete 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches, noch werden welche durch die Planung be-
rührt. 
 
 

U.7.8 Denkmalschutz 

Im und angrenzend an den Geltungsbereich sind keine Boden- und Baudenkmale bekannt. 
Auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz wird hingewiesen. 
 
 

U.7.9 Immissionsschutz 

Durch das Vorhaben sind keine Emissionen zu erwarten, die die Umgebung beeinträchtigen 
könnten. 
 
 

U.7.10 Landwirtschaft 

Landwirtschaftliche Flächen werden in der „Flurbilanz 2022“ dargestellt. Ertragsfähigkeit so-
wie weitere Kriterien wie Hangneigung, Flächennutzung, Schlaggröße, Tierhaltung, Öko-
landbau sowie Überschwemmungsflächen sind wertbestimmend. Die „Flurbilanz 2022“ löst 
die Wirtschaftsfunktionenkarte ab. Sie weist eine Differenzierung nach 5 Wertstufen auf. 
 
Die geplante Photovoltaikfläche befindet sich in keiner der 5 Wertstufen der „Flurbilanz 
2022“. 
 
Des Weiteren werden die landwirtschaftlichen Flächen in der „Flächenbilanzkarte“ gemäß 
ihrer Bodengüte bzw. Ertragsfähigkeit bewertet. Die Ertragsfähigkeit der Böden wird nach 
den Bodenarten, dem geologischen Untergrund, den Grundwasserverhältnissen sowie den 
klimatischen Gegebenheiten bewertet. Es erfolgt eine Einteilung in 4 Stufen. 
 
Die geplante Photovoltaikfläche befindet sich größtenteils innerhalb der Untergrenzflächen. 
Kleinere Bereiche sind in den Karten als Grenzflächen dargestellt Ein Bereich, in der Mitte 
des Geltungsbereiches ist als Vorrangfläche II markiert. Für den östlichen Teil des Geltungs-
bereiches liegt keine Einstufung vor. 
 
Die Aussagen über die Flächenbilanz sind durch direktes oder indirektes Zitat aus den Kar-
ten der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum Schwäbisch 
Gmünd entnommen und kursiv dargestellt. 
 
Vorrangfläche Stufe II: 
Landbauwürdige Flächen, mittlere Böden (Acker-/Grünlandzahl 35 - 59) mit geringer 
Hangneigung oder gute bis sehr guten Böden mit Hangneigung von 12 - 21 %. 
 
Grenzfläche: 
Schlechte Boden (Acker-/Grünlandzahl 25 - 34 oder Böden mit Hangneigung von > 21 – 
35 %. 
 
Untergrenzflächen: 
Ungeeignete Böden (Acker-/Grünlandzahl >= 24) oder Böden mit Hangneigung > 35 %.  
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Die Zufahrt zu den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen und deren Bewirtschaftung 
wird auch während der Bauzeit in vollem Umfang gewährleistet. 
 
 

U.7.11 Wald und Waldabstandsflächen 

Ein Teilbereich der Plangebietsfläche sowie angrenzende Waldflächen sind im vorliegenden 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Waldflächen trotz fehlender Bestockung (Flur-
stück: 516) dargestellt. Diese Teilflächen sind im Zuge des Steinbruchbetriebs ohne Geneh-
migung entfernt worden und im Zuge der Auffüllung mit verfüllt worden. Für diese Waldflä-
chen (ca. 0,3 ha) muss im Zuge des vorliegenden Verfahrens eine Umwandlungsgenehmi-
gung § 11 LWaldG beantragt werden. Für die innerhalb des Geltungsbereiches liegenden 
Teilfläche (ca. 0,16 ha) muss eine Umwandlungserklärung bzw. eine befristete Umwand-
lungserklärung beantragt werden. In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Freiburg 
wird die Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage in diesem Bereich auf maximal 20 Jahre be-
grenzt. Nach 25 Jahren müssen die ehemaligen Waldflächen wiederaufgeforstet sein und 
eine gesicherte Forstkultur mit einer durchschnittlichen Oberhöhe von 2,75 erreicht sein. 
Beide Anträge sind über die untere Forstbehörde am Landratsamt Schwäbisch Hall, bei der 
höheren Forstbehörde am Regierungspräsidium Freiburg zu stellen. Mit Erteilung der Um-
wandlungserklärung wird die Umwandlungsgenehmigung nach § 11 LWaldG in Aussicht ge-
stellt. 
 
Zum Antrag der Umwandlungserklärung ist ein geeignetes Rekultivierungskonzept vorzule-
gen. Dieses wurde von der Stadt Ilshofen inzwischen erarbeitet und bei der Unteren Forst-
behörde eingereicht. Es ist als Anhang dem vorliegenden Bebauungsplan angefügt. 
 
Nördlich und östlich angrenzend an den Geltungsbereich befinden sich Waldflächen. Vom 
Vorhabenträger ist ein Waldabstand von 10,0 m geplant. Die Waldflächen befinden sich im 
Eigentum des Besitzers der Flächen der geplanten Photovoltaikanlage. Es werden somit 
keine Dritten durch den reduzierten Waldabstand nachteilig eingeschränkt. Die Bewirtschaf-
tung der Waldflächen erfolgt über Forstwege innerhalb des Waldes. 
 
 



UMWELTBERICHT ZUM VBP „SONDERGEBIET PHOTOVOLTAIK STEINBÄCHLE, ÄNDERUNG UND ERWEITERUNG“
  27 

 SATZUNGSBESCHLUSS 12.05.2025 
INKRAFTTRETEN 23.05.2025 

 
Bild 7: Flächen der Umwandlungsgenehmigung- bzw. der Umwandlungserklärung 

 
 

U.7.12 Altlasten 

In einem Teilbereich des Geltungsbereiches wird der Altstandort (AS) „Schotterwerk Bauer“. 
Objekt-Nr. 878 tangiert. Werden im Bereich des Altstandortes Bodenbewegungen durchge-
führt, sind diese Maßnahmen fachgutachterlich zu begleiten. 
 
 

U.7.13 Starkregen 

Die Stadt Ilshofen hat ein Starkregenrisikomanagementkonzept beauftragt, das derzeit er-
stellt wird. 
 
 

U.8. Beschreibung der Umweltauswirkungen 

U.8.1 Bestandsanalyse und Prognose der Umweltauswirkungen 

In der Bestandsanalyse wird der Zustand der Umwelt vor Durchführung der Planung doku-
mentiert (Basisszenario) und in seiner Bedeutung hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, 
Tiere/Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Klima/Luft, Landschaft und Kultur-/Sachgüter unter-
sucht. Die Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaft werden 
mit dem Bestandswert für die Eingriffsregelung in einer fünfstufigen Bewertungsmatrix ange-
geben. Die niedrigste Stufe ist hierbei „sehr geringe“ bzw. „keine“ Bedeutung für das be-
trachtete Schutzgut. Die Skala setzt sich mit „gering“, „mittel“, „hoch“ fort und endet mit der 
maximalen Bewertungsstufe „sehr hohe“ Bedeutung. 
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In der nachfolgenden Prognose wird die Planung (soweit möglich) dahingehend untersucht, 
ob bzw. welche möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
für die Schutzgüter entstehen können. Diese Beeinträchtigungen wirken ggf. sowohl dauer-
haft als auch vorübergehend. Eine Planung kann zudem negative Auswirkungen auf umlie-
gende Flächen haben, z. B. durch Zerschneidungs- und Trennungseffekte oder durch 
schädliche Randeinflüsse. 
 
 

U.8.1.1 Schutzgut Mensch 

Das Schutzgut Mensch betrachtet insbesondere die Nutzungsansprüche, die der Mensch an 
seine Umgebung hat. Es wird dabei der Wohnbereich sowie das unmittelbare Wohnumfeld 
berücksichtigt. Im Mittelpunkt steht die Landschaft als Erholungsraum für eine naturgebun-
dene, ruhige Erholung. Es handelt sich dabei um umweltverträgliche Aktivitäten, wie Wan-
dern, Spazierengehen und Naturerleben. Das Erholungspotenzial einer Landschaft wird 
durch die natürliche Eignung und die infrastrukturelle Ausstattung für Erholung und Freizeit 
gekennzeichnet. Des Weiteren werden Einwirkungen auf den menschlichen Organismus 
und die Erholung erfasst und bewertet. 
 
Bestand 
Aktuell besteht die aufgefüllte Fläche, auf der die Änderung und Erweiterung geplant ist, aus 
fest planiertem Auffüllmaterial ohne eine ausreichende Oberbodenschicht. Es hat sich eine 
spärliche, artenarme Ruderalvegetation entwickelt. Am Rand der Fläche, Richtung Norden 
und Westen, fällt das Gelände stark ab. Diese Hangflächen wurden teilweise mit Gehölzen 
bepflanzt. Das Plangebiet ist westlich, nördlich und östlich umschlossen von Waldflächen. 
Südöstlich schließt sich die bestehende Photovoltaikfläche an. 
 
Das Gelände des ehemaligen Steinbruchs ist für Erholungssuchende nicht zugänglich. 
Durch das Plangebiet führen keine öffentlichen Wege. Die geplante Photovoltaikanlage wei-
testgehend umschlossen von Wald und dadurch wenig einsichtig. 
 
Prognose 
Durch die geplante Photovoltaikanlage verändert sich das Landschaftsbild gering. Die Erho-
lungsfunktion der umliegenden Bereiche wird nur gering beeinträchtigt. Die angrenzenden 
landwirtschaftlichen Wege bleiben erhalten und sind weiterhin öffentlich zugänglich. 
 
 

U.8.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Das Schutzgut Tiere und Pflanzen gibt das Vermögen einer Landschaft wieder, dauerhaften 
Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten sowie ihre Lebensgemeinschaften zu 
bieten. Neben Lebensräumen (Biotopen) für seltene und bedrohte Arten werden auch alle 
anderen, zum Teil anthropogen geprägte Lebensräume erfasst und hinsichtlich ihrer Eig-
nung als Lebensraum bewertet. 
Bestand 
Aktuell besteht die aufgefüllte Fläche, auf der die Änderung und Erweiterung geplant ist, aus 
fest planiertem Auffüllmaterial ohne eine ausreichende Oberbodenschicht. Es hat sich eine 
spärliche, artenarme Ruderalvegetation entwickelt. Am Rand der Fläche, Richtung Norden 
und Westen, fällt das Gelände stark ab. Diese Hangflächen wurden teilweise mit Gehölzen 
bepflanzt. Das Plangebiet ist westlich, nördlich und östlich umschlossen von Waldflächen. 
Südöstlich schließt sich die bestehende Photovoltaikfläche an. 
 
Im nordöstlichen Teil des Geltungsbereiches ist eine Teilfläche als „Wald trotz fehlender Be-
stockung“ verzeichnet. Diese Teilfläche ist im Zuge des Steinbruchbetriebs ohne Genehmi-
gung entfernt worden und im Zuge der Auffüllung mit verfüllt worden. Für diese Waldflächen 
muss im Zuge des vorliegenden Verfahrens eine Umwandlungsgenehmigung nach § 9 
LWaldG beantragt werden. Für die innerhalb des Geltungsbereiches liegenden Teilfläche 
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muss eine Umwandlungserklärung nach § 10 LWaldG bzw. eine befristete Umwandlungser-
klärung nach § 11 LWaldG beantragt werden. In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium 
Freiburg wird die Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage in diesem Bereich auf maximal 20 
Jahre begrenzt. Nach 25 Jahren müssen die ehemaligen Waldflächen wiederaufgeforstet 
sein und eine gesicherte Forstkultur mit einer durchschnittlichen Oberhöhe von 2,75 erreicht 
sein. Auf den übrigen Flächen müssen die Rekultivierungsmaßnahmen aus der Auffüllge-
nehmigung von 1997 durchgeführt werden. Diese sehen vor, die Flächen der landwirtschaft-
lichen Nutzung zuzuführen. 
 
Für die vorliegende Planung wird von den bereits angelegten Ackerflächen ausgegangen. Im 
Bereich der bestehenden Photovoltaikanlage, die teilweise überplant wird, sollen die Flä-
chen als Magerwiesen angelegt sein. Die Flächen im Geltungsbereich werden somit, unge-
achtet der aktuell vorhandenen Habitate, im Anhang 1 Bestandsplan Biotope, als Ackerflä-
che und Magerwiese dargestellt. Artenschutzrechtliche Belange sind dennoch zu beachten. 
 
Der Bestand der im Mai 2022 kartierten Biotoptypen ist dem Anhang 1 (Bestand Biotopty-
pen) zu entnehmen. Die Biotoptypen werden nach dem Schlüssel zur Erfassung, Beschrei-
bung und Bewertung von Arten, Biotope und Landschaft (LUBW 2018) beschrieben. 
 
Bewertung für Eingriffsregelung 

Nr. Biotoptyp Öko-
punkte 

Definition Flächengröße 

33.43 Magerwiese mittle-
rer Standorte 

21 Hohe naturschutz-
fachliche Bedeutung 

4.187 m2 

37.11 Acker 4 Sehr geringe natur-
fachliche Bedeutung 

13.254 m2 

 
 
Prognose 
Auf ca. 1,74 ha Fläche soll eine Freiflächenphotovoltaikanlage angelegt werden. Hierfür wird 
der Untergrund nach Aufstellen der Module in eine magere Wiesenfläche umgewandelt. Die 
Module werden durch Punktfundamente fixiert. Somit kommt es zu einer Versiegelung von 
unter 5 % der Gesamtfläche. 
 
In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde kann auf eine Eingriffs- /Ausgleichsbi-
lanzierung bei Freiflächenphotovoltaikanlagen verzichtet werden. Ein Rückbau kann rück-
standslos erfolgen. 
 
In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Freiburg wird die Nutzungsdauer der Photo-
voltaikanlage im Bereich der ehemaligen Waldflächen auf maximal 20 Jahre begrenzt. Nach 
25 Jahren müssen die ehemaligen Waldflächen wiederaufgeforstet sein und eine gesicherte 
Forstkultur mit einer durchschnittlichen Oberhöhe von 2,75 erreicht sein. Zum Antrag der 
Umwandlungserklärung ist ein geeignetes Rekultivierungskonzept vorzulegen. 
 
 

U.8.1.3 Schutzgut Boden 

Für die Bewertung des Schutzguts Boden wird seine Leistungsfähigkeit für den Naturhaus-
halt betrachtet. Gegenstand der Analyse sind gemäß § 2 BBodSchG die nachfolgend darge-
stellten Funktionen: 
• natürliche Bodenfruchtbarkeit 

Die natürliche Bodenfruchtbarkeit charakterisiert die Eignung eines Bodens für das Pflan-
zenwachstum und damit die Produktion von Biomasse und Nahrungsmitteln. Sie wird im 
Wesentlichen über den Bodenwasserhaushalt bestimmt, da dieser Rückschlüsse über 
die Durchwurzelbarkeit und den Lufthaushalt zulässt. 

• Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 
Böden wirken als Wasserspeicher, da sie Niederschlagswasser in ihrem Porensystem 
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aufnehmen und verzögert an das Grundwasser abgeben. Sie tragen somit zum natürli-
chen Hochwasserschutz und der Abflussregulierung bei. Für die Bewertung werden da-
her die Wasserleitfähigkeit sowie das Wasserspeichervermögen herangezogen. 

• Filter und Puffer für Schadstoffe 
Böden besitzen die Fähigkeit (Schad-) Stoffe aufzunehmen und zu binden. Dies ge-
schieht zum einen durch eine mechanische Filtrierung, die Pufferung von gelösten Stof-
fen durch Anhaftung an Tonminerale und Huminstoffe sowie zum anderen durch chemi-
sche Fällung und Festlegung. So verhindern Böden einen Eintrag von Schadstoffen in 
das Grundwasser. 

• Sonderstandort für die naturnahe Vegetation 
(wenn vorhanden) 

• Archive der Natur- und Kulturgeschichte 
(wenn vorhanden) 

 
Bestand 
Das Planungsgebiet befindet sich im Naturraum der „Hohenloher-Haller-Ebene“. Der geolo-
gische Untergrund besteht aus anthropogen verändertem Gelände. Grundsätzlich befindet 
sich die Fläche jedoch im Grenzbereich zwischen oberem Muschelkalk und Gibs- und Unter-
keuper. Zu Bodentyp und Bodenart lassen sich keine Aussagen treffen, da diese vollständig 
neu aufgebaut werden und vom eingebauten Material abhängig sind. In der Bodenkarte des 
Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Boden wird die Fläche als zum Teil verfüllt ange-
geben, ohne die Angabe von Bodenfunktionen. 
 
Ein Bodenschutzkonzept nach § 2 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) 
ist im Rahmen des Bebauungsplanverfahren nicht erforderlich, da die Flächengrößen für 
neue Erschließungsmaßnahmen von mehr als 5.000 m2 auf nicht versiegelten, nicht baulich 
veränderten oder unbebauten Fläche nicht überschritten wird. 
 
Im nordöstlichen Teil des Geltungsbereiches ist eine Teilfläche als „Wald trotz fehlender Be-
stockung“ verzeichnet. Diese Teilfläche ist im Zuge des Steinbruchbetriebs ohne Genehmi-
gung entfernt worden und im Zuge der Auffüllung mit verfüllt worden. 
 
Bewertung für Eingriffsregelung 
Geringe Bodenfunktionserfüllung 
 
Prognose 
In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde kann auf eine Eingriffs-/Ausgleichsbilan-
zierung in diesem Fall verzichtet werden. 
 
Die Module werden durch Punktfundamente fixiert. Somit kommt es zu einer Versiegelung 
von unter 5 % der Gesamtfläche. Auf der Fläche wird die Anlage einer artenreichen Mager-
wiese festgesetzt. In diesem Zuge muss, vor Ansaat der Fläche, eine Oberbodenschicht auf-
getragen werden. Der vorliegende Vorhabenbezogene Bebauungsplan ist zeitlich begrenzt. 
Nach Ablauf müssen die Module rückstandslos zurückgebaut werden und die Rekultivie-
rungsmaßnahmen durchgeführt werden. Diese sehen vor, die Flächen größtenteils der land-
wirtschaftlichen Nutzung zuzuführen. 
 
In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Freiburg wird die Nutzungsdauer der Photo-
voltaikanlage im Bereich der ehemaligen Waldflächen auf maximal 20 Jahre begrenzt. Nach 
25 Jahren müssen die ehemaligen Waldflächen wiederaufgeforstet sein und eine gesicherte 
Forstkultur mit einer durchschnittlichen Oberhöhe von 2,75 erreicht sein. 
 
Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Bodens wird als unerheblich eingestuft. 
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U.8.1.4 Schutzgut Fläche 

Das Schutzgut Fläche ist eng verzahnt mit dem Schutzgut Boden bzw. überlagert sich teil-
weise mit diesem. Anders als um die konkreten und verschiedenen Funktionen des Bodens 
geht es nun jedoch um die Nutzung von Boden bzw. Fläche. Dazu werden neben der Nut-
zung an sich auch die Eignung der Nutzung an vorhandener Stelle sowie der Verbund mit 
anderen umliegenden Flächen (z. B. Trittsteine oder Zerschneidungseffekte) dargestellt. In 
der Prognose werden dann die geplanten Nutzungen ebenso beleuchtet wie die Fragen, in 
wie weit sie am geplanten Standort sinnvoll erscheinen (z. B. Zersiedelung) oder andere 
Nutzungsarten vorzuziehen wären und wie effizient mit der Fläche umgegangen wird. Ziel-
konflikte zwischen einer Durchgrünung und Auflockerung von Flächen und einer effizienten, 
verdichteten Nutzung können dabei nicht ausgeschlossen werden. Des Weiteren erfolgt mit 
ggf. entstehenden Restflächen und deren (wirtschaftlichen) Nutzbarkeit innerhalb sowie au-
ßerhalb des Planungsgebietes eine Auseinandersetzung. Auch hier spielen Trennungsef-
fekte eine Rolle. 
 
Das Schutzgut Fläche soll damit die Versiegelung im Sinne der Flächeninanspruchnahme 
thematisieren und soweit sinnvoll möglichst reduzieren (Nachhaltigkeitsziele). Trotzdem ob-
liegt es letztlich der Planungshoheit der Gemeinde, wie welche Fläche genutzt wird. Ein 
Rechtsanspruch auf die geeignetste Nutzung ergibt sich nicht. 
 
Die Bewertung des Schutzgutes erfolgt verbal-argumentativ. 
 
Bestand 
Aktuell besteht die aufgefüllte Fläche, auf der die Änderung und Erweiterung geplant ist, aus 
fest planiertem Auffüllmaterial ohne eine ausreichende Oberbodenschicht. Es hat sich eine 
spärliche, artenarme Ruderalvegetation entwickelt. Am Rand der Fläche, Richtung Norden 
und Westen, fällt das Gelände stark ab. Diese Hangflächen wurden teilweise mit Gehölzen 
bepflanzt. Das Plangebiet ist westlich, nördlich und östlich umschlossen von Waldflächen. 
Südöstlich schließt sich die bestehende Photovoltaikfläche an. 
 
Ein Teilbereich der Plangebietsfläche sowie angrenzende Waldflächen sind im vorliegenden 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Waldflächen trotz fehlender Bestockung (Flur-
stück: 516) dargestellt. Diese Teilflächen sind im Zuge des Steinbruchbetriebs ohne Geneh-
migung entfernt worden und im Zuge der Auffüllung mit verfüllt worden. 
 
Für die vorliegende Planung wird von den bereits angelegten Ackerflächen ausgegangen. Im 
Bereich der bestehenden Photovoltaikanlage, die teilweise überplant wird, sollen die Flä-
chen als Magerwiesen angelegt sein. Die Flächen im Geltungsbereich werden somit, unge-
achtet der aktuell vorhandenen Habitate, im Anhang 1 Bestandsplan Biotope, als Ackerflä-
che und Magerwiese dargestellt. Artenschutzrechtliche Belange sind dennoch zu beachten. 
 
Eine besondere Eignung bzw. Vernetzung als Erholungs- oder Naturschutzfläche weist der 
Bereich nicht auf. 
 
Prognose 
Die Fläche, auf der die Erweiterung der Photovoltaikfläche geplant ist, wird in eine Wiesen-
fläche umgewandelt.  Eine Beweidung ist möglich. Die Module werden durch Punktfunda-
mente fixiert. Somit kommt es zu einer Versiegelung von unter 5 % der Gesamtfläche. Die 
Bodenfunktionen bleiben weitestgehend erhalten. Langfristig geht der Boden als Lebens-
raum für Bodenorganismen und Pflanzen nicht verloren. 
 
Nach der Aufgabe der Photovoltaikanlage und dem damit verbundenen Rückbau, ist die Flä-
che, laut Rekultivierungsplan aus der Auffüllgenehmigung von 1997, der landwirtschaftlichen 
Nutzung zuzuführen. 
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Für die ehemaligen Waldflächen muss im Zuge des vorliegenden Verfahrens eine Umwand-
lungsgenehmigung nach § 9 LWaldG beantragt werden. Für die innerhalb des Geltungsbe-
reiches liegenden Teilfläche muss eine Umwandlungserklärung nach § 10 LWaldG bzw. 
eine befristete Umwandlungserklärung nach § 11 LWaldG beantragt werden. In Abstimmung 
mit dem Regierungspräsidium Freiburg wird die Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage in 
diesem Bereich auf maximal 20 Jahre begrenzt. Nach 25 Jahren müssen die ehemaligen 
Waldflächen wiederaufgeforstet sein und eine gesicherte Forstkultur mit einer durchschnittli-
chen Oberhöhe von 2,75 erreicht sein. Zum Antrag der Umwandlungserklärung ist ein geeig-
netes Rekultivierungskonzept vorzulegen. 
 
 

U.8.1.5 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser setzt sich aus dem Grundwasser und Oberflächenwasser zusam-
men, die getrennt betrachtet werden. Oberflächenwasser werden an dieser Stelle zwar the-
matisiert, die Bewertung erfolgt jedoch über das Schutzgut Tiere und Pflanzen. 
Zur Beurteilung des Schutzguts Wasser wird daher das Grundwasserdargebot sowie die -
neubildung betrachtet. Sie ergibt sich aus der Durchlässigkeit der vorkommenden Gesteins-
formation als Hauptkriterium. Nebenkriterium, das jedoch nur in Ausnahmefällen herangezo-
gen wird, ist die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung. 
 
Die Bewertung der Auswirkungen auf das Teilschutzgut Grundwasser erfolgt hier verbal-ar-
gumentativ. Die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung wird in der Bodenfunktion 
„Filter und Puffer für Schadstoffe“ mit berücksichtigt und bewertet. 
 
Bestand 
Geologisch befindet sich der Bereich im Oberem Muschelkalk. Er bildet hier einen überwie-
gend schichtig gegliederten Grundwasserleiter mit mittlerer Ergiebigkeit im Festgestein. 
 
Es befinden sich keine Oberflächengewässer innerhalb des Geltungsbereiches. 
 
Bewertung für Eingriffsregelung 
Geringe Bedeutung für Grundwasserdargebot und -neubildung 
 
Prognose 
Die Module werden durch Punktfundamente fixiert. Somit kommt es zu einer Versiegelung 
von unter 5 % der Gesamtfläche. Somit kommt es zu keiner nennenswerten Versiegelung 
auf der Fläche. Die Ackerfläche wird in eine magere Wiesenfläche umgewandelt. Das Re-
genwasser kann weiterhin auf der Fläche versickern. 
 
Nach der Aufgabe der Photovoltaikanlage und dem damit verbundenen Rückbau, ist die Flä-
che, laut Rekultivierungsplan aus der Auffüllgenehmigung von 1997, der landwirtschaftlichen 
Nutzung zuzuführen. In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Freiburg wird die Nut-
zungsdauer der Photovoltaikanlage im Bereich der ehemaligen Waldflächen auf maximal 20 
Jahre begrenzt. Nach 25 Jahren müssen die ehemaligen Waldflächen wiederaufgeforstet 
sein und eine gesicherte Forstkultur mit einer durchschnittlichen Oberhöhe von 2,75 erreicht 
sein. Zum Antrag der Umwandlungserklärung ist ein geeignetes Rekultivierungskonzept vor-
zulegen. 
 
Es kommt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser. 
 
 

U.8.1.6 Schutzgut Klima und Luft 

Das Schutzgut Klima und Luft betrachtet lokale und regionale Luftaustauschprozesse und 
raumstrukturelle Gegebenheiten. Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Funktion einer Flä-
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che den bioklimatischen und lufthygienischen Belastungen auf einen Wirkraum (insbeson-
dere Siedlung) entgegenzuwirken, sie zu vermindern oder zu verhindern. Besonders rele-
vant sind hierbei offene, unversiegelte Flächen zur Bildung von Kaltluft (beispielsweise 
Acker- und Wiesenflächen), Hänge, Rinnen und Täler, die die gebildete Kaltluft in belastete 
Wirkräume transportieren (Kaltluftleitbahnen). Des Weiteren tragen flächige Gehölzstruktu-
ren zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, der Milderung von Klimaextremen und zur lufthygieni-
schen Reinigung bei. 
 
Die Bewertung des Schutzgutes erfolgt verbal-argumentativ. 
 
Bestand 
Aktuell besteht die aufgefüllte Fläche, auf der die Änderung und Erweiterung geplant ist, aus 
fest planiertem Auffüllmaterial ohne eine ausreichende Oberbodenschicht. Es hat sich eine 
spärliche, artenarme Ruderalvegetation entwickelt. Am Rand der Fläche, Richtung Norden 
und Westen, fällt das Gelände stark ab. Diese Hangflächen wurden teilweise mit Gehölzen 
bepflanzt. Das Plangebiet ist westlich, nördlich und östlich umschlossen von Waldflächen. 
Südöstlich schließt sich die bestehende Photovoltaikfläche an. Aufgrund der großen freien 
Fläche kann von einer nächtlichen Ausstrahlung und damit einer Bildung von Kaltluft auf der 
Fläche ausgegangen werden. 
 
Bewertung für Eingriffsregelung 
Mittlere Bedeutung für Klima- und Lufthaushalt 
 
Prognose 
Die Ackerflächen werden in Wiesenflächen mit Solarmodulen umgewandelt. Durch die ge-
plante Photovoltaikanlage kommt es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Schutz-
gutes Klima. 
 
 

U.8.1.7 Schutzgut Landschaft 

Um eine nachvollziehbare und vom Betrachter losgelöste Bewertung des Schutzgutes Land-
schaft zu erreichen werden objektive und z. T. messbare Kriterien herangezogen. In erster 
Linie dienen die Kriterien „Vielfalt“ und „Eigenart“ zur Kategorisierung. Unter Vielfalt wird da-
bei die Ausstattung mit Elementen und Merkmalen, die den Landschaftsausschnitt struktu-
rieren verstanden. Solche Elemente sind beispielsweise Feldgehölze und Hecken, Bach-
läufe, Einzelbäume und Baumgruppen. Sie werden um Merkmale wie das Relief ergänzt. Ei-
genart wird durch die naturräumlichen Gegebenheiten bzw. das Vorkommen und die Aus-
prägung naturraumtypischer und prägender Landschaften charakterisiert. Begleitet werden 
diese beiden Hauptkriterien von einer Reihe von Nebenkriterien, wie Einsehbarkeit, Natür-
lichkeit, Zugänglichkeit, Geräusche und Gerüche sowie Erreichbarkeit. 
 
Die Bewertung des Schutzgutes erfolgt verbal-argumentativ. 
 
Bestand 
Aktuell besteht die aufgefüllte Fläche, auf der die Änderung und Erweiterung geplant ist, aus 
fest planiertem Auffüllmaterial ohne eine ausreichende Oberbodenschicht. Es hat sich eine 
spärliche, artenarme Ruderalvegetation entwickelt. Am Rand der Fläche, Richtung Norden 
und Westen, fällt das Gelände stark ab. Diese Hangflächen wurden teilweise mit Gehölzen 
bepflanzt. Das Plangebiet ist westlich, nördlich und östlich umschlossen von Waldflächen. 
Südöstlich schließt sich die bestehende Photovoltaikfläche an. 
 
Im nordöstlichen Teil des Geltungsbereiches ist eine Teilfläche als „Wald trotz fehlender Be-
stockung“ verzeichnet. Diese Teilfläche ist im Zuge des Steinbruchbetriebs ohne Genehmi-
gung entfernt worden und im Zuge der Auffüllung mit verfüllt worden. Für diese Waldflächen 
muss im Zuge des vorliegenden Verfahrens eine Umwandlungsgenehmigung nach § 9 
LWaldG beantragt werden. Für die innerhalb des Geltungsbereiches liegenden Teilfläche 
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muss eine Umwandlungserklärung nach § 10 LWaldG bzw. eine befristete Umwandlungser-
klärung nach § 11 LWaldG beantragt werden. 
 
Für die vorliegende Planung wird von den bereits angelegten Ackerflächen ausgegangen. Im 
Bereich der bestehenden Photovoltaikanlage, die teilweise überplant wird, sollen die Flä-
chen als Magerwiesen angelegt sein. Die Flächen im Geltungsbereich werden somit, unge-
achtet der aktuell vorhandenen Habitate, im Anhang 1 Bestandsplan Biotope, als Ackerflä-
che und Magerwiese dargestellt. Artenschutzrechtliche Belange sind dennoch zu beachten. 
 
Bewertung für Eingriffsregelung 
geringe Bedeutung für das Landschaftsbild 
 
Prognose 
Durch die geplante Photovoltaikanlage verändert sich das Landschaftsbild. Die Erholungs-
funktion der umliegenden Bereiche wird beeinträchtigt. Die Flächen des ehemaligen Stein-
bruchs sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Wanderwege und Erholungsflächen sind 
nicht betroffen. Durch die angrenzenden Waldflächen und die bestehende Photovoltaik An-
lage ist die Fläche der Erweiterung nur gering einsichtig. 
 
In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Freiburg wird die Nutzungsdauer der Photo-
voltaikanlage im Bereich der ehemaligen Waldflächen auf maximal 20 Jahre begrenzt. Nach 
25 Jahren müssen die ehemaligen Waldflächen wiederaufgeforstet sein und eine gesicherte 
Forstkultur mit einer durchschnittlichen Oberhöhe von 2,75 erreicht sein. Auf den übrigen 
Flächen müssen die Rekultivierungsmaßnahmen aus der Auffüllgenehmigung von 1997 
durchgeführt werden. Diese sehen vor, die Flächen der landwirtschaftlichen Nutzung zuzu-
führen. 
 
 

U.8.1.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kulturgüter sind bauliche, gärtnerische oder sonstige Anlagen von geschichtlichem, wissen-
schaftlichem, künstlerischem, archäologischem, städtebaulichem oder kulturlandschaftsprä-
gendem Wert. Sie unterfallen zumeist dem Denkmalschutz oder sind als Landschaftsschutz-
gebiet oder Naturdenkmal erfasst. Als Sachgüter gelten natürliche oder menschengeschaf-
fene Güter, die für Einzelne, besondere Gruppen oder die Gesellschaft insgesamt von mate-
rieller Bedeutung sind. 
 
Die Bewertung des Schutzgutes erfolgt verbal-argumentativ. 
 
Bestand 
Es befinden sich keine Kulturgüter im Geltungsbereich. 
 
Prognose 
Es ergeben sich durch die vorliegende Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen für 
das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter. 
 
 

U.8.1.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Zwischen den Schutzgütern besteht ein enges Wirkungsgeflecht, das den Naturhaushalt als 
komplexes Gefüge kennzeichnet. So kann die Veränderung eines Schutzgutes negative Wir-
kungen auf andere Schutzgüter entfalten, aber auch positive Effekte bewirken (Summations- 
und Aufhebungswirkungen). Wasser, Boden und kleinklimatische Verhältnisse bestimmen 
gemeinsam mit der menschlichen Nutzung die Standortbedingungen für die Vegetation. Die 
klimatischen Verhältnisse und die Luftqualität beeinflussen das menschliche Wohlbefinden. 
Auch Landschaftsbild und Mensch beeinflussen sich gegenseitig: Der Mensch gestaltet die 
Kulturlandschaft, deren Verarmung oder Störung wiederum die Erholungseignung verringert. 
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Die Versiegelung von Boden behindert einerseits die Grundwasserbildung, andererseits wer-
den mögliche Schadstoffeinträge ins Grundwasser erschwert. 
 
 

U.8.1.10 Auswirkungen von schweren Unfällen und Katastrophen auf die 
Schutzgüter und ihre Wechselwirkungen 

Dieses Kapitel stellt kein Schutzgut im eigentlichen Sinne dar. Es soll vielmehr die Risiken 
und damit die möglichen Auswirkungen, die durch Unfälle und Katastrophen vom Bebau-
ungsplan auf die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (also die 
Schutzgüter inklusive ihrer Wechselwirkungen sowie Natura 2000-Gebieten) ausgehen, ge-
sammelt darstellen. Dabei geht es weniger um theoretisch mögliche, jedoch äußerst un-
wahrscheinliche Szenarien als vielmehr um realistische und durchaus auch eintretende Er-
eignisse. Dennoch sind unter den Stichworten „Unfälle“ und „Katastrophen“ Gefahren ge-
meint, die über das alltägliche und allgegenwärtige Risiko (z. B. Autounfälle, kleinere Unfälle 
im Zusammenhang mit der Bauphase) hinausgehen. Auslöser können sowohl menschlichen 
als auch natürlichen Ursprungs sein. 
 
Prognose 
Es liegen keine Informationen vor, dass durch die geplante Ausweisung von Freiflächenpho-
tovoltaikanlagen erhebliche Auswirkungen durch Unfälle oder Katastrophen zu erwarten wä-
ren. 
 
 

U.8.2 Entwicklungsprognose ohne Umsetzung der Planung 

Bei Nicht-Durchführung der Planung (Nullvariante) bliebe die aktuelle Nutzung des Geländes 
auf absehbare Zeit erhalten. Dadurch würde die Situation bezüglich der Umweltbelange mit 
den in der Bestandsanalyse beschriebenen Funktionen und Belastungen unverändert blei-
ben. 
 
 

U.8.3 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Einschränkend ist festzuhalten, dass die Pflicht zur Prüfung von Alternativen nach den allge-
meinen Grundsätzen zu beschränken ist "auf das, was (...) angemessenerweise verlangt 
werden kann" (§ 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB). Flächenmäßige Alternativen wurden bereits bei 
Aufstellung des Flächennutzungsplanes untersucht. 
 
 

U.8.4 Beurteilung der Umweltauswirkungen und Eingriffsregelung 

Nach § 1a Abs. 2 BauGB sind die Vorschriften der Eingriffsregelung nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz in der Bauleitplanung anzuwenden. Darin ist festgelegt, dass erhebliche Beein-
trächtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild vorrangig zu vermeiden sind, nicht 
vermeidbare Beeinträchtigungen sind möglichst funktionsbezogen auszugleichen. Erheblich 
ist jede spürbar negative Veränderung. Betrachtet werden dabei Tiere, Pflanzen und ihre Le-
bensräume, Boden, Wasser, Klima, Luft sowie die Landschaft und ihre Erholungseignung. 
Die im Umweltbericht untersuchten Schutzgüter „Mensch“ sowie „Kultur- und Sachgüter“ 
sind nicht Gegenstand der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 
 
In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde kann auf eine Eingriffs- /Ausgleichsbi-
lanzierung bei Freiflächenphotovoltaikanlagen verzichtet werden. Ein Rückbau kann rück-
standslos erfolgen. Die Aufwertung der Fläche in eine magere Wiesenfläche führt zu einer 
Aufwertung. Dennoch ergeben sich, Ausgehend von der Überplanung des Offenlandes, Be-
einträchtigungen für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild. Insgesamt betrachtet liegt 
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eine erhebliche Beeinträchtigung und somit ein Eingriff vor. Es müssen Maßnahmen zur Ein-
grünung, zum Schutz des Landschaftsbildes und zum Schutz des Naturhaushaltes umge-
setzt werden. 
 
 

U.9. Maßnahmenkonzeption 

In der Maßnahmenkonzeption werden alle Maßnahmen aufgeführt, die resultierend aus den 
Vorschriften der Eingriffsregelung, dem Biotopschutz, den artenschutzrechtlichen Vorgaben, 
den Schutzvorschriften für Lebensraumtypen nach der FFH-Richtlinie und möglichen Krisen-
fällen erforderlich werden. 
 
Erste Priorität hat die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch die Planung. Wenn eine 
völlige Vermeidung nicht möglich ist, müssen die Beeinträchtigungen so gering wie möglich 
gehalten (minimiert) werden. Dies gilt auch für die Bauphase. 
 
Die verbleibenden nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen müssen durch geeignete Aus-
gleichsmaßnahmen kompensiert werden, wobei möglichst die beeinträchtigte Funktion des 
Naturhaushaltes wiederhergestellt werden sollte. Ist das nicht möglich, muss ein gleichwerti-
ger Ersatz geschaffen werden. Im Rahmen des Biotopschutzes, des Schutzes der Lebens-
raumtypen nach FFH-Richtlinie und des Artenschutzes gelten strengere Anforderungen an 
die Maßnahmen. 
 
Für alle Kompensationsmaßnahmen gilt: Die Flächen, auf denen die Maßnahmen durchge-
führt werden, müssen einen geringen Ausgangswert besitzen und ein hohes Entwicklungs-
potenzial aufweisen. Die Maßnahmen sind dauerhaft abzusichern. Nach Umsetzung aller 
untenstehend angeführten Maßnahmen verbleibt bei Durchführung der Planung keine er-
hebliche Beeinträchtigung von Naturhaushalt und Landschaft, artenschutzrechtliche Verbote 
treten nicht ein und die Verträglichkeit mit den Zielen der FFH-Richtlinie (Lebensraumtypen) 
und des Biotopschutzes ist gegeben. Maßnahmen außerhalb des räumlichen Geltungsberei-
ches des Bebauungsplanes sind dauerhaft abzusichern, z. B. über einen öffentlich-rechtli-
chen Vertrag. 
 
 

U.9.1 Maßnahmen gemäß Eingriffsregelung 

U.9.1.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Folgende Maßnahmen sollten im Bebauungsplan festgesetzt werden: 
 

• Bei der Einzäunung ist eine Bodenfreiheit von mindestens 20 cm zu gewährleisten. 
• Anlagebedingte und vorangegangene Bodenverdichtungen vor Anlage des Grünlan-

des auflockern. 
• Der Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden, Herbiziden sowie chemischen Mitteln zur 

Reinigung der Module ist innerhalb der Anlagenfläche ausgeschlossen. 
 
Die genannten Maßnahmen können zwar Teile des Eingriffs vermeiden oder verringern, es 
verbleiben nach Umsetzung jedoch unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigung. Es sind da-
her Maßnahmen zum Ausgleich notwendig. 
 
 

U.9.1.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Folgende Maßnahmen sollten im Bebauungsplan festgesetzt werden: 
 

• M1: Auf Freiflächen unterhalb der Module ist eine artenreiche Magerwiese anzule-
gen und extensiv zu bewirtschaften 
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Bei einer Umsetzung aller aufgeführten Maßnahmen werden die durch die Planung zugelas-
senen Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild im Sinne der Eingriffsreg-
lung kompensiert. 
 
 

U.9.2 Maßnahmen gemäß Biotopschutz 

Da keine geschützten Biotope vorliegen, sind solche Maßnahmen nicht erforderlich. 
 
 

U.9.3 Maßnahmen gemäß Erhaltungsgebot Streuobstbestände 

Maßnahmen zum Schutz von Streuobstbeständen sind nicht notwendig. 
 
 

U.9.4 Maßnahmen gemäß Artenschutzvorschriften 

Diese Maßnahmen gemäß Artenschutzvorschriften sind zur Vermeidung von Verbotstatbe-
ständen nach § 44 BNatSchG zwingend umzusetzen und somit einer Abwägung nicht zu-
gänglich. 
 
 

U.9.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen 

Zum Schutz der Brutvögel, u.a. Spechte und Eulenvögel im Waldbereich sowie für eine Uhu-
Lebensstätte sollen während der Brut- und Aufzuchtzeit der Jungtiere folgende Maßnahme 
umgesetzt werden. 
 
• keine Rammarbeiten vom 1. Februar bis 30. September. 
 
 

U.9.4.2 Vorgezogene Maßnahmen (CEF) 

Vorgezogene Maßnahmen (CEF) sind nicht notwendig. 
 
 

U.9.5 Maßnahmen für Lebensraumtypen gemäß der FFH-Richtlinie 

Maßnahmen zum Schutz von Lebensraumtypen gemäß der FFH-Richtlinie sind nicht not-
wendig. 
 
 

U.9.6 Maßnahmen für Krisenfälle 

Maßnahmen für Krisenfälle sind nicht notwendig. 
 
 

U.10. Zusätzliche Angaben 

U.10.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Die Untersuchung zur Eingriffsregelung gemäß § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 18 
BNatSchG erfolgt anhand der Arbeitshilfen und Bewertungsempfehlungen der Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg sowie in Anlehnung an die 
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Ökokonto-Verordnung. Die Modelle setzen sich aus einer verbal-argumentativen Begrün-
dung und einer unterstützenden Quantifizierung des erforderlichen Kompensationsumfangs 
zusammen. 
 
In der Bestandsaufnahme wird zunächst die Bedeutung der Flächen für den Naturhaushalt 
bzw. ihre Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen ermittelt. In der sich anschließen-
den Entwicklungsprognose werden die durch die Planung zu erwartenden Veränderungen 
des Gebietes beschrieben. Die einzelnen Schutzgüter werden gesondert betrachtet. 
 
Entsteht durch die Planung eine erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushaltes, so liegt 
ein Eingriff nach dem Bundesnaturschutzgesetz vor, der kompensiert werden muss. Da bei 
einer Bebauung Boden dauerhaft verloren geht, stellt ein Bebauungsplan in der Regel immer 
einen Eingriff dar. Dann werden in einem dritten Schritt die Vermeidungs-, Minimierungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen festgelegt, um die verlorenen Funktionen so weit wie möglich zu 
erhalten bzw. wieder herzustellen. Zur Quantifizierung des Kompensationsumfangs werden 
Bestand und Planung gegenübergestellt und die Wertdifferenz ermittelt. 
 
 

U.10.2 Lücken und Defizite des Umweltberichtes 

Lücken und Defizite des Umweltberichtes sind nicht bekannt. 
 
 

U.10.3 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung (Monitoring) 

Seitens der Gemeinde ist nach Abschluss der Baumaßnahmen der Zustand der festgesetz-
ten Ausgleichsmaßnahmen (Pflanzbindungen, Pflanzgebote, Flächen oder Maßnahmen zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft) auf privaten Flächen durch Ortsbesichtigungen zu 
prüfen. 
 
Eine ökologische Baubegleitung kann sinnvoll sein, um u. a. die in den Prognosen genann-
ten baubedingten Auswirkungen ggf. zu vermeiden und zu minimieren sowie die festgesetz-
ten Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen sachgerecht umzusetzen. 
 
 

U.10.4 Zusammenfassung 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Stadt Ilshofen. Dort liegt es westlich von Ilsh-
ofen und nördlich des Weilers Steinbächle. Der Bebauungsplan befindet sich damit in der 
Großlandschaft der Neckar- und Tauber-Gäuplatten und im Naturraum der Hohenloher-Hal-
ler-Ebene. Die Böden des Naturraums sind überwiegend fruchtbare Löß- und Verwitterungs-
lehme auf denen der Ackerbau vorherrscht. 
 
Der rechtskräftige Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaikanlage Erddeponie Stein-
bächle“ von 2021 erschließt den südöstlichen Flächenteil mit einer großflächigen Photovolta-
ikanlage. Diese Fläche soll nun für den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Sondergebiet Photovoltaik Steinbächle, Änderung und Erweiterung“ Richtung Norden und 
Westen erweitert werden. Außerdem wird ein noch unbebauter Bereich des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes überplant. Der aktuelle Geltungsbereich umfasst eine Größe von ca. 1,74 
Hektar. 0,42 ha hiervon sind bereits überplante Flächen des rechtsverbindlichen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes „Sondergebiet Photovoltaikanlage Erddeponie Steinbächle“ 
 
Ein Teilbereich der Plangebietsfläche sowie angrenzende Waldflächen sind im vorliegenden 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Waldflächen trotz fehlender Bestockung (Flur-
stück: 516) dargestellt. Diese Teilflächen sind im Zuge des Steinbruchbetriebs ohne Geneh-
migung entfernt worden und im Zuge der Auffüllung mit verfüllt worden. Für diese Waldflä-
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chen (ca. 0,3 ha) muss im Zuge des vorliegenden Verfahrens eine Umwandlungsgenehmi-
gung nach § 9 LWaldG beantragt werden. Für die innerhalb des Geltungsbereiches liegen-
den Teilfläche (ca. 0,16 ha) muss eine Umwandlungserklärung nach § 10 LWaldG bzw. eine 
befristete Umwandlungserklärung nach § 11 LWaldG beantragt werden. In Abstimmung mit 
dem Regierungspräsidium Freiburg wird die Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage in die-
sem Bereich auf maximal 20 Jahre begrenzt. Nach 25 Jahren müssen die ehemaligen Wald-
flächen wiederaufgeforstet sein und eine gesicherte Forstkultur mit einer durchschnittlichen 
Oberhöhe von 2,75 erreicht sein. Beide Anträge sind über die untere Forstbehörde am Land-
ratsamt Schwäbisch Hall, bei der höheren Forstbehörde am Regierungspräsidium Freiburg 
zu stellen. Mit Erteilung der Umwandlungserklärung wird die Umwandlungsgenehmigung 
nach § 9 LWaldG in Aussicht gestellt. Zum Antrag der Umwandlungserklärung ist ein geeig-
netes Rekultivierungskonzept vorzulegen. 
 
Aktuell besteht die aufgefüllte Fläche, auf der die Erweiterung und Änderung geplant ist, aus 
fest planiertem Auffüllmaterial ohne eine ausreichende Oberbodenschicht. Es hat sich eine 
spärliche, artenarme Ruderalvegetation entwickelt. Am Rand der Fläche, Richtung Norden 
und Westen, fällt das Gelände stark ab. Diese Hangflächen wurden teilweise mit Gehölzen 
bepflanzt. Das Plangebiet ist westlich, nördlich und östlich umschlossen von Waldflächen. 
Südöstlich schließt sich die bestehende Photovoltaikfläche an. 
 
Für die vorliegende Planung wird von den bereits angelegten Ackerflächen ausgegangen. Im 
Bereich der bestehenden Photovoltaikanlage, die teilweise überplant wird, sollten die Flä-
chen als Magerwiesen angelegt sein. Die Flächen im Geltungsbereich werden somit, unge-
achtet der aktuell vorhandenen Habitate, im Anhang 1 Bestandsplan Biotope, als Ackerflä-
che und Magerwiese dargestellt. Artenschutzrechtliche Belange sind dennoch zu beachten. 
 
Da der Bebauungsplan als Ausgangszustand an der, 1997 genehmigten Auffüllung und Re-
kultivierung ansetzt, wurde keine Nutzungs- und Biotoptypenkartierung vorgenommen. Die 
artenschutzrechtlichen Themen wurden nach einer Ortsbesichtigung am 05.05.2022 einge-
schätzt. In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde ist keine Untersuchung be-
stimmter Tierarten/ Tierartengruppen in einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung not-
wendig. 
 
Darüber hinaus ist im vorliegenden Fall Folgendes zu beachten: 
• Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Bühlertal Vellberg – Geislingen“ (Nr.6924341) 
• Schutzvorschriften des LSG „Bühlertal zwischen Vellberg und Geislingen mit Nebentälern 

und angrenzenden Gebieten“ (Nr. 1.27.063) 
• nach § 33 NatSchG B.-W. geschütztes Offenlandbiotop „Steinbruch N Steinbächle“ (Nr. 

168251270321) 
• nach § 33 NatSchG B.-W. geschützten Waldbiotopen „Wald im Schmerachtal O Unter-

scheffach“ Nr.: 268251270464 
• nach § 33 NatSchG B.-W. geschützte Doline „Dolinen im Haderholz N Steinbächle“ Nr.: 

268251270412 
 
Das FFH-Gebiet „Bühlertal Vellberg – Geislingen“ (Nr. 6924341) grenzt teilweise unmittelbar 
an den Geltungsbereich an. Eine Betroffenheit des FFH-Gebietes durch die Zulassung einer 
Photovoltaikanlage liegt jedoch nicht vor. Eine FFH-Vorprüfung ist nach Rücksprache mit 
der unteren Naturschutzbehörde nicht erforderlich. 
 
Der Geltungsbereich liegt teilweise innerhalb des Landschaftsschutzgebiets „Bühlertal zwi-
schen Vellberg und Geislingen mit Nebentälern und angrenzenden Gebieten“ (Nr. 1.27.063). 
 
Von der Stadt Ilshofen wurde ein Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen der Land-
schaftsschutzgebietsverordnung bei der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes 
Schwäbisch Hall gestellt. Diese Befreiung wurde am 30.01.2025 erteilt. 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine nach § 33 NatSchG besonders ge-
schützte Biotope. Direkt angrenzend an den Geltungsbereich liegt das nach § 33 NatSchG 
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BW geschützte Dolinenbiotop „Dolinen im Haderholz N Steinbächle“ (Nr.: 268251270412). In 
dieses wird weder eingegriffen noch wird es von der Planung tangiert. 
 
Nördlich und östlich angrenzend an den Geltungsbereich befinden sich Waldflächen. Diese 
Waldflächen befinden sich im Eigentum des Besitzers der Flächen der geplanten Photovol-
taikanlage. Es werden somit keine Dritten durch den fehlenden Waldabstand nachteilig ein-
geschränkt. Der Eigentümer verzichtet gänzlich auf einen Waldabstand. Die Bewirtschaftung 
der Waldflächen erfolgt über Forstwege innerhalb des Waldes. 
 
Durch die geplante Photovoltaikanlage verändert sich das Landschaftsbild gering. Die Erho-
lungsfunktion der umliegenden Bereiche wird nur gering beeinträchtigt. Die Flächen des 
ehemaligen Steinbruchs sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die angrenzenden landwirt-
schaftlichen Wege bleiben erhalten und sind weiterhin öffentlich zugänglich. Wanderwege 
und Erholungsflächen sind damit nicht betroffen. Durch die angrenzenden Waldflächen und 
die bestehende Photovoltaik Anlage ist die Fläche der Erweiterung nur gering einsichtig. 
 
Auf ca. 1,74 ha Fläche soll eine Freiflächenphotovoltaikanlage angelegt werden. Hierfür wird 
der Untergrund nach Aufstellen der Module in eine magere Wiesenfläche umgewandelt. Die 
Module werden durch Punktfundamente fixiert. Somit kommt es zu einer Versiegelung von 
unter 5 % der Gesamtfläche. Nach der Aufgabe der Photovoltaikanlage und dem damit ver-
bundenen Rückbau, ist die Fläche, laut Rekultivierungsplan, der landwirtschaftlichen Nut-
zung zuzuführen. Die Ackerfläche wird in eine magere Wiesenfläche umgewandelt. Das Re-
genwasser kann weiterhin auf der Fläche versickern. Es kommt zu keiner erheblichen Beein-
trächtigung des Schutzgutes Wasser. Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Bodens wird 
ebenfalls als unerheblich eingestuft. Für das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter erge-
ben sich durch die vorliegende Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen. 
 
In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde kann auf eine Eingriffs- /Ausgleichsbi-
lanzierung bei Freiflächenphotovoltaikanlagen verzichtet werden. Ein Rückbau kann rück-
standslos erfolgen. 
 
In der Maßnahmenkonzeption werden alle Maßnahmen aufgeführt, die resultierend aus den 
Vorschriften der Eingriffsregelung, dem Biotopschutz, den artenschutzrechtlichen Vorgaben, 
den Schutzvorschriften für Lebensraumtypen nach der FFH-Richtlinie und möglichen Krisen-
fällen erforderlich werden. Erste Priorität hat die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch 
die Planung. Wenn eine völlige Vermeidung nicht möglich ist, müssen die Beeinträchtigun-
gen so gering wie möglich gehalten (minimiert) werden. Dies gilt auch für die Bauphase. Die 
verbleibenden nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen müssen durch geeignete Ausgleichs-
maßnahmen kompensiert werden, wobei möglichst die beeinträchtigte Funktion des Natur-
haushaltes wiederhergestellt werden sollte. Ist das nicht möglich, muss ein gleichwertiger 
Ersatz geschaffen werden. Im Rahmen des Biotopschutzes, des Schutzes der Lebensraum-
typen nach FFH-Richtlinie und des Artenschutzes gelten strengere Anforderungen an die 
Maßnahmen. 
 
Folgende Maßnahmen sollten im Bebauungsplan festgesetzt werden: 
 

• Bei der Einzäunung ist eine Bodenfreiheit von mindestens 20 cm zu gewährleisten. 
• Anlagebedingte und vorangegangene Bodenverdichtungen vor Anlage des Grünlan-

des auflockern. 
• Der Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden, Herbiziden sowie chemischen Mitteln zur 

Reinigung der Module ist innerhalb der Anlagenfläche ausgeschlossen. 
 
Die genannten Maßnahmen können zwar Teile des Eingriffs vermeiden oder verringern, es 
verbleiben nach Umsetzung jedoch unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigung. Es sind da-
her Maßnahmen zum Ausgleich notwendig. 
 
Folgende Maßnahmen sollten im Bebauungsplan festgesetzt werden: 
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• M1: Auf Freiflächen unterhalb der Module ist eine artenreiche Magerwiese anzule-
gen und extensiv zu bewirtschaften 

 
Bei einer Umsetzung aller aufgeführten Maßnahmen werden die durch die Planung zugelas-
senen Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild im Sinne der Eingriffsreg-
lung kompensiert. 
 
 

U.10.5 Referenzliste 

Titel Verfasser / Herausgeber Datum 
Daten- und Kartendienst Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg 

2024. 

eigene Erhebungen Kreisplanung 2022, 2023, 2024 
Empfehlungen für die Be-
wertung von Eingriffen in 
Natur und Landschaft in der 
Bauleitplanung sowie Er-
mittlung von Art und Um-
fang von Kompensations-
maßnahmen sowie deren 
Umsetzung 

Prof. Dr. C. Küpfer / Landes-
anstalt für Umweltschutz Ba-
den-Württemberg 

Oktober 2005 

Kartieranleitung Offenland-
Biotopkartierung Baden-
Württemberg 

Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg 

März 2016 

Arten, Biotope, Landschaft - 
Schlüssel zum Erfassen, 
Beschreiben, Bewerten 

Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg 

November 2018 

Ökokonto-Verordnung 
Baden-Württemberg 

Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg / Land-
tag Baden-Württemberg 

19.12.2010 

Flurbilanz 2022 
Flächenbilanzkarte 
Landkreis Schwäbisch Hall 

Landesanstalt für Landwirt-
schaft, Ernährung und Länd-
lichen Raum Schwäbisch 
Gmünd 

November 2023 
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TEXTTEIL 

P PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik Steinbächle, Än-
derung und Erweiterung“ liegen zugrunde: das Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017, 
die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 sowie die Gemeindeordnung Ba-
den-Württemberg (GemO) jeweils in den zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen 
Fassungen. 
 
 

P.1 Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 – 11 BauNVO) 
 

P.1.1 Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik 
(§ 11 BauNVO) 
 
Zulässig sind: 
 
• Das Aufstellen von Photovoltaikmodulen und deren Unterkonstruktionen, 
• die Errichtung von erforderlichen Nebenanlagen (z.B. Trafostation, Batteriespeicher, 

o. ä.), sowie Zäune, 
• zugehörige Hinweistafeln/Infotafeln als Nebenanlagen, 
• Nebenanlagen zur Bewirtschaftung gemäß der unter Ziffer P.6 des Textteils festgesetz-

ten Maßnahmen. 
 
Für die im Bebauungsplan dargestellte, bisher als Wald ausgewiesenen Teilfläche ist die 
Nutzung als PV-Anlage bis 31.12.2044 befristet. Die PV-Anlage muss in diesem Teilbereich 
bis zu diesem Zeitpunkt vollständig zurückgebaut werden und diese Teilfläche wieder aufge-
forstet sein. Als Folgenutzung wird gemäß § 9 Abs. 2 BauGB für diese Teilfläche Wald fest-
gesetzt. 
 
Für die verbleibende Fläche ist die Freiflächenphotovoltaikanlage nach dauerhafter Nut-
zungsaufgabe zurück zu bauen und gemäß § 9 Abs. 2 BauGB als Folgenutzung eine land-
wirtschaftliche Fläche festgesetzt. 
 
 

P.2 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 – 21a BauNVO) 
 
Für die Module sind nur fundamentfreie Verankerungen zulässig. 
 
 

P.3 Höhe der baulichen Anlagen 
(§ 16 Abs. 3 BauNVO und § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 
Die Höhe der Modulreihen einschl. Unterkonstruktion, sowie Hinweistafeln/Infotafeln dürfen 
3,0 m nicht überschreiten. Als Berechnungsbasis dient dabei die bestehende Geländeober-
fläche. Zwischen Gelände und Unterkante der Module ist ein Mindestabstand von 0,50 m 
einzuhalten. 
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P.4 Nebenanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 14 Abs. 1 und 1a BauNVO) 
 
Notwendige Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO wie z.B. Trafostationen werden auch au-
ßerhalb der Baugrenze zugelassen. 
 
Zugehörige Hinweistafeln/Infotafeln sind auch außerhalb der Baugrenze zulässig. 
 
Zäune und Einfriedungen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 
 
 

P.5 Überbaubare Grundstücksfläche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO) 
 
Die Errichtung der Module ist nur innerhalb der Baugrenze zulässig. 
 
 

P.6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
M: Maßnahmen für den Artenschutz 
Rammarbeiten sind vom 1. Februar bis 30. September verboten. 
 
M: Maßnahmen zur Nutzung von Düngemitteln, Spritzmitteln, usw. 
Der Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden, Herbiziden sowie chemischen Mitteln zur Reini-
gung der Module ist innerhalb der Anlagenfläche ausgeschlossen. 
 
M1: Ansaat Magerwiese: 
Auf der im Bebauungsplan dargestellten Maßnahmenfläche ist eine artenreiche Magerwiese 
herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Die Fläche ist mit einer gebietsheimischen Saatgut-
mischung Herkunftsgebiet „Süddeutsches Hügel- und Bergland“ anzusäen, die einer arten-
reichen Magerwiese entspricht (z. B. „01 Blumenwiese der Firma Rieger-Hofmann“). 
 
Die Fläche ist extensiv zu bewirtschaften, sodass sich artenreiches Grünland entwickeln 
kann. Die Mahd erfolgt mindestens zweimal, bei entsprechendem Aufwuchs auch dreimal 
jährlich, wobei die Erstmahd ungefähr zur Blüte der bestandsbildenden Obergräser erfolgen 
sollte. Es wird jedoch empfohlen, den Schnittzeitpunkt von Jahr zu Jahr etwas zu variieren, 
um Dominanzbildungen einzelner Arten entgegenzuwirken und die Aussamung aller vor-
kommenden Arten zu gewährleisten. Das Mähgut ist abzuräumen. Es empfiehlt sich auch 
hier das Mähgut zuvor auf der Fläche abtrocknen zu lassen, um die Aussamung zu verbes-
sern. 
 
Alternative Nutzungsformen: 
 
M1: Hühnerhaltung auf extensivem Grünland 
Auf der im Bebauungsplan dargestellten Maßnahmenfläche ist eine artenreiche Magerwiese 
herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Die Fläche ist mit einer gebietsheimischen Saatgut-
mischung Herkunftsgebiet „Süddeutsches Hügel- und Bergland“ anzusäen, die einer arten-
reichen Magerwiese entspricht (z. B. „01 Blumenwiese der Firma Rieger-Hofmann“). 
 
Die Fläche wird abschnittsweise als Auslauffläche für Hühner abgetrennt und genutzt. Es 
werden mobile Ställe aufgestellt. Für die Wiesenfläche werden auf Grund der Hühnerhaltung 
keine Mahdvorgaben gemacht. Es ist zu gewährleisten, dass es durch die Tierhaltung zu 
keinen dauerhaften Schäden an der Grasnarbe kommt. 
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Eine Düngung der Fläche ist in den ersten Jahren nicht zulässig. Sobald sich ein stabiles 
extensives Grünland ausgebildet hat kann alle zwei bis drei Jahre eine Erhaltungsdüngung 
erfolgen. Der Einsatz von Pestiziden, Herbiziden sowie chemischen Mitteln zur Reinigung 
der Module ist auszuschließen. 
 
M1: Beweidung extensiver Wiesenflächen 
Auf der im Bebauungsplan dargestellten Maßnahmenfläche ist eine artenreiche Magerwiese 
herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Die Fläche ist mit einer gebietsheimischen Saatgut-
mischung Herkunftsgebiet „Süddeutsches Hügel- und Bergland“ anzusäen, die einer arten-
reichen Magerwiese entspricht (z. B. „01 Blumenwiese der Firma Rieger-Hofmann“). 
 
Die Fläche kann extensiv mit Tieren beweidet werden. 
 
Eine Düngung der Fläche ist in den ersten Jahren nicht zulässig. Sobald sich ein stabiles 
extensives Grünland ausgebildet hat kann alle zwei bis drei Jahre eine Erhaltungsdüngung 
erfolgen. Der Einsatz von Pestiziden, Herbiziden sowie chemischen Mitteln zur Reinigung 
der Module ist auszuschließen. 
 
M1: Bepflanzung zwischen den Modulreihen mit Strauchreihen 
Auf der im Bebauungsplan dargestellten Maßnahmenfläche ist eine artenreiche Magerwiese 
herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Die Fläche ist mit einer gebietsheimischen Saatgut-
mischung Herkunftsgebiet „Süddeutsches Hügel- und Bergland“ anzusäen, die einer arten-
reichen Magerwiese entspricht (z. B. „01 Blumenwiese der Firma Rieger-Hofmann“). 
 
Die Fläche ist extensiv zu bewirtschaften, sodass sich artenreiches Grünland entwickeln 
kann. Die Mahd erfolgt auf den im Plan (s. u.) dargestellten Fläche mindestens zweimal, bei 
entsprechendem Aufwuchs auch dreimal jährlich, wobei die Erstmahd ungefähr zur Blüte der 
bestandsbildenden Obergräser erfolgen sollte. Es wird jedoch empfohlen, den Schnittzeit-
punkt von Jahr zu Jahr etwas zu variieren, um Dominanzbildungen einzelner Arten entge-
genzuwirken und die Aussamung aller vorkommenden Arten zu gewährleisten. Das Mähgut 
ist abzuräumen. Es empfiehlt sich auch hier das Mähgut zuvor auf der Fläche abtrocknen zu 
lassen, um die Aussamung zu verbessern. 
 
Eine Düngung der Fläche ist in den ersten Jahren nicht zulässig. Sobald sich ein stabiles 
extensives Grünland ausgebildet hat kann alle zwei bis drei Jahre eine Erhaltungsdüngung 
erfolgen. 
 
Eine Bepflanzung zwischen den Modulreihen mit einer Strauchreihe ist zulässig. Die Höhe 
der Sträucher ist auf 4 m begrenzt. 
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O ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Der Satzung über die örtlichen Bauvorschriften zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Sondergebiet Photovoltaik Steinbächle, Änderung und Erweiterung“ liegen zugrunde: 
die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 sowie die Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg jeweils in den zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gülti-
gen Fassungen. 
 
 

O.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 
Gebäude und Nebenanlagen sind allgemein unauffällig zu gestalten. Die Verwendung grell 
leuchtender und reflektierender Farben ist nicht zulässig. Beleuchtungen sind auf das tech-
nisch erforderliche Maß zu beschränken und mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln auszu-
führen. Die dauerhafte Beleuchtung der Fläche ist unzulässig. 
 
 

O.2 Einfriedungen und Stützmauern 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
 
Einfriedungen dürfen ausschließlich als Zäune aus Drahtgeflecht oder Drahtgitter bis zu ei-
ner Höhe von 2,0 m errichtet werden. Die Zäune sind so zu gestalten, dass sie für Kleintiere 
überwindbar sind (mind. 20 cm Abstand zum Boden). Bei einer Einzäunung ist darauf zu 
achten, dass zwischen Waldflächen und Zaun noch ein Bewirtschaftungsstreifen als Maschi-
nenweg freigehalten werden muss. 
 
Zäune sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. Das Nachbarrecht ist dabei zu beach-
ten. 
 
Bei der Haltung von Hühnern kann zum Schutz der Tiere auf den Bodenabstand verzichtet 
werden. 
 
Stützmauern und Sockel sind nicht zulässig. 
 
 

O.3 Aufschüttungen und Abgrabungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 7 LBO) 
 
Veränderungen der bestehenden Geländeoberfläche sind nur im technisch erforderlichen 
Maß zur Aufstellung der Solaranlagen zulässig. 
 
Veränderungen der bestehenden Geländeoberfläche sind, abweichend von den Festsetzun-
gen der LBO, ab 1,0 m Höhe der Verfahrenspflicht unterzogen. 
 
 

O.4 Zulässigkeit von Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 
 
Werbeanlagen sind grundsätzlich nicht zulässig. Es ist lediglich das Erstellen einer zugehöri-
gen Hinweistafel/Infotafel als Nebenanlage zulässig. Sie darf nicht beleuchtet werden und 
die festgesetzte maximale Höhe von 3,00 m über bestehendem Gelände nicht überschrei-
ten. 
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H HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 

H.1 Bodenfunde 
 
Bei Durchführung der Planung können bisher unentdeckte Funde entdeckt werden. Diese 
sind unverzüglich der Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund 
und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverän-
dertem Zustand zu erhalten, sofern die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsi-
dium Stuttgart mit einer Verkürzung der Frist nach § 20 DSchG nicht einverstanden ist. 
 
 

H.2 Altlasten und Altablagerungen 
 
Sofern bisher unbekannte altlastenverdächtige Flächen/Altlasten oder Verunreinigungen des 
Bodens, des Oberflächenwassers oder des Grundwassers mit umweltgefährdenden Stoffen 
im Zuge der Ausführung von Bauvorhaben festgestellt werden, muss das Bau- und Umwelt-
amt beim Landratsamt unverzüglich unterrichtet werden. Weitergehende Maßnahmen sind 
dann in Abstimmung mit dem Bau- und Umweltamt unter Begleitung eines Ingenieurbüros 
für Altlasten und Schadensfälle durchzuführen. 
 
 

H.3 Bodenschutz 
 
Gemäß § 3 Abs. 3 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) ist anfallendes Bodenma-
terial entsprechend seiner Eignung einer Verwertung im Bereich des Plangebietes zuzufüh-
ren (Erdmassenausgleich). Der Erdmassenausgleich ist zu prüfen und im Zuge der Planung 
zu berücksichtigen (Festlegung von Straßen und Gebäudeniveaus). Sollte ein Erdmassen-
ausgleich nach erfolgter Prüfung nicht bzw. nicht vollständig möglich sein, sind für die nicht 
verwendbaren Aushubmassen entsprechende Entsorgungsmöglichkeiten einzuplanen. 
 
Auffüllungen außerhalb des Plangebietes bedürfen in jedem Fall einer Genehmigung durch 
das Bau- und Umweltamt. Dem Bau- und Umweltamt bleibt vorbehalten, auf Kosten des An-
tragstellers, Bodenproben des Bodenmaterials entnehmen und chemisch-analytisch untersu-
chen zu lassen. 
 
Eine gutachterliche Bewertung des anstehenden Bodens am Ausbauort, entsprechend den 
Vorgaben der Bundesbodenschutzverordnung, hinsichtlich einer Verwertung des u. a. bei 
den Erschließungs- und Gründungsarbeiten anfallenden Aushubmaterials außerhalb des 
Baugebietes bietet sich insbesondere im Zusammenhang mit einer eventuell stattfindenden 
hydrogeologischen Erkundung des Untergrundes an. 
 
Generell gelten bei Aushubarbeiten und Bodenbewegungen die Vorgaben der DIN 19731. 
Vor Ausbau der abzutragenden Bodenschichten ist der Pflanzenaufwuchs auf der Fläche zu 
entfernen. Der Ober- und Unterboden ist getrennt auszubauen. Erdbauarbeiten dürfen nur 
bei trockener Witterung und geeignetem Feuchtezustand des Bodens erfolgen. Unbedeckter 
Boden darf nicht mit Radfahrzeugen befahren werden. Falls der Boden zwischengelagert 
wird, ist er zum Schutz vor Verdichtung und Vernässung aufzuhalden (max. Mietenhöhe 
Oberboden 2 m). 
 
 

H.4 Baugrund/Geologie 
 
Es wird empfohlen, die Gewährleistung der Standsicherheit auf den Baugrundstücken durch 
individuelle Bodengutachten klären zu lassen und im Zusammenhang mit der Baugrunder-
kundung auch eine gutachterliche Äußerung zur oberflächennahen Grundwassersituation 
auf dem Baugrundstück bis 2 m unter der Baugrubensohle einzuholen, um ein unerwartetes 
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Anschneiden von Grundwasser und damit einhergehende Verzögerungen beim Bau zu ver-
meiden. 
 
 

H.5 Grundwasser 
 
Falls eine Wasserhaltung notwendig wird, muss diese wasserrechtlich behandelt werden. 
Die dazu benötigten Unterlagen sind vorab mit dem Landratsamt – Bau- und Umweltamt ab-
zustimmen. Eine vorübergehende Grundwasserableitung ist nach Zustimmung der unteren 
Wasserbehörde höchstens für die Dauer der Bauzeit erlaubt. 
 
Zur Prüfung, ob durch die vorgesehene Bebauung in das Grundwasser eingegriffen wird und 
um somit ein unerwartetes Anschneiden von Grundwasser und damit einhergehende Verzö-
gerungen bei Bauvorhaben zu vermeiden, wird empfohlen Aussagen über die hydrogeologi-
schen Untergrundverhältnisse im Plangebiet einzuholen (z. B. im Zuge von Baugrunderkun-
dungen) und eine Fertigung dem Landratsamt – Bau- und Umweltamt zuzuleiten. 
In diesem geotechnischen Gutachten sollte die oberflächennahe Grundwassersituation bis 
2 m unter der Baugrubensohle beschrieben werden. Insbesondere sollten darin Angaben 
über die Tiefe, die Art (Schicht- oder Porengrundwasser) und ggf. die ungefähre Menge des 
Grundwassers sowie Angaben zur Reichweite der Grundwasserabsenkung und Empfehlun-
gen zur Bauausführung in Abhängigkeit von der geplanten Entwässerung enthalten sein. 
 
Wird im Zuge der Baumaßnahme unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Arbei-
ten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und das Landratsamt zu 
benachrichtigen. 
 
 

H.6 Oberflächenwasser 
 
Bei Starkregen und Schneeschmelze kann Oberflächenwasser vom Baugebiet selbst und 
den Außenflächen in das Baugebiet einströmen. Um Beeinträchtigungen insbesondere der 
Untergeschossräume zu verhindern, sollen Lichtschächte und Kellerabgänge entsprechend 
überflutungssicher ausgebildet werden. 
 
 

H.7 Landwirtschaft 
 
Das Baugebiet grenzt an landwirtschaftlich geprägtes Gebiet an. Insofern sind ortsübliche 
Staub-, Geruchs- und Lärmemissionen, die bei einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der 
umliegenden Flächen entstehen, von den Personen im zukünftigen Plangebiet hinzuneh-
men. Die Zufahrt zu den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen und deren Bewirtschaf-
tung wird auch während der Bauzeit in vollem Umfang gewährleistet. 
 
 

H.8 Grenzabstände mit Pflanzungen 
 
Gemäß Nachbarrechtsgesetz für Baden-Württemberg ist mit Gehölzpflanzungen zu angren-
zenden Grundstücken ein Grenzabstand einzuhalten, gemessen ab Mitte Pflanze bzw. 
Stamm. Die genauen Vorgaben sind dem „Gesetz über das Nachbarrecht“ des Landes Ba-
den-Württemberg zu entnehmen. 
 
Die Grenzabstände können in Abhängigkeit des Status (z. B. Innerortslage, landwirtschaft-
lich genutzte Grundstücke, landwirtschaftlich nicht genutzte Grundstücke, Gewässereinstu-
fung) der Nachbargrundstücke variieren. Für Pflanzungen an oberirdischen Gewässern sind 
die Regelungen zum Gewässerrandstreifen nach § 38 Abs. 4 WHG in Verbindung mit § 29 
Abs. 2 WG zu beachten. Zu öffentlichen Straßen sind zwar gemäß Nachbarrechtsgesetz 
keine Abstände einzuhalten, jedoch müssen hier die Vorgaben der „Richtlinie für passiven 
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Schutz an Straßen durch Fahrzeugrückhaltesysteme“ (RPS) beachtet werden. Dort sind Ab-
stände geregelt, die in Abhängigkeit u. a. von der zulässigen Geschwindigkeit und dem Ge-
ländeprofil variieren. Die Abstände sind der RPS zu entnehmen. 
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VERFAHRENSVERMERKE VERFAHRENSVERMERKE 

 
 
Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB) am 19.04.2024 
 
Ortsübliche Bekanntmachung (§ 2 Abs. 1 BauGB) am 17.05.2024 
 
Auslegungsbeschluss am 25.09.2024 
 
Ortsübliche Bekanntmachung (§ 3 Abs. 2 BauGB) am 31.10.2024 
 
Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) vom 04.11. bis 04.12.2024 
 
Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) am 12.05.2025 
 
Ortsübliche Bekanntmachung/Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB) am 23.05.2025 
 
 
 
AUFGESTELLT AUSGEFERTIGT 
 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungspla-
nes mit seinen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschrif-
ten durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den 
hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates 
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden. 

 
Ilshofen, Ilshofen, 
den 25.09.2024 den 13.05.2025 
 
 
 
gez. .............................. 
Blessing Blessing 
(Bürgermeister) (Bürgermeister) 
 
 
Landratsamt Schwäbisch Hall – Fachbereich Kreisplanung, Stand 12.05.2025 
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ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG 

Der ehemalige Steinbruch Steinbächle nördlich von Steinbächle wurde in den vergangenen 
Jahren mit Erde verfüllt. Im südlichen Teilbereich des verfüllten ehemaligen Steinbruches 
wurde von dem privaten Eigentümer bereits eine Photovoltaikanlage errichtet. Der für diese 
Teilfläche erstellte vorhabenbezogene Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaikanlage 
Erddeponie Steinbächle“ trat am 05.03.2021 in Kraft. Auf der sich daran anschließenden 
nördlichen Teilfläche beabsichtigt der Eigentümer nun ebenfalls eine Photovoltaikanlage zu 
errichten.  
 
Da für diesen Teilbereiche eine, gegenüber der bisherigen Planung und im Vorhaben-und 
Erschließungsplan (VEP) dargestellte, geänderte Aufstellung der Module geplant ist, wurde 
dieser Teilbereich mit in den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogen.  
 
Der aktuelle Geltungsbereich umfasst eine Größe von ca. 1,74 Hektar. 0,42 ha hiervon sind 
bereits überplante Flächen des rechtsverbindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Sondergebiet Photovoltaikanlage Erddeponie Steinbächle“ 
 
Ein Teilbereich der Plangebietsfläche sowie angrenzende Waldflächen sind im vorliegenden 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Waldflächen trotz fehlender Bestockung (Flur-
stück: 516) dargestellt. Diese Teilflächen sind im Zuge des Steinbruchbetriebs ohne Geneh-
migung entfernt worden und im Zuge der Auffüllung mit verfüllt worden. Für diese Waldflä-
chen (ca. 0,3 ha) muss im Zuge des vorliegenden Verfahrens eine Umwandlungsgenehmi-
gung nach § 9 LWaldG beantragt werden. Für die innerhalb des Geltungsbereiches liegen-
den Teilfläche (ca. 0,16 ha) muss eine Umwandlungserklärung nach § 10 LWaldG bzw. eine 
befristete Umwandlungserklärung nach § 11 LWaldG beantragt werden. In Abstimmung mit 
dem Regierungspräsidium Freiburg wird die Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage in die-
sem Bereich auf maximal 20 Jahre begrenzt. Nach 25 Jahren müssen die ehemaligen Wald-
flächen wiederaufgeforstet sein und eine gesicherte Forstkultur mit einer durchschnittlichen 
Oberhöhe von 2,75 erreicht sein. Die forstrechtliche Waldumwandlungserklärung gem. §10 
LWaldG wurde am 02.05.2025 vom Regierungspräsidium Freiburg erteilt. 
 
Aktuell besteht die aufgefüllte Fläche, auf der die Erweiterung und Änderung geplant ist, aus 
fest planiertem Auffüllmaterial ohne eine ausreichende Oberbodenschicht. Es hat sich eine 
spärliche, artenarme Ruderalvegetation entwickelt. Am Rand der Fläche, Richtung Norden 
und Westen, fällt das Gelände stark ab. Diese Hangflächen wurden teilweise mit Gehölzen 
bepflanzt. Das Plangebiet ist westlich, nördlich und östlich umschlossen von Waldflächen. 
Südöstlich schließt sich die bestehende Photovoltaikfläche an. 
 
Für die vorliegende Planung wird von den bereits angelegten Ackerflächen ausgegangen. Im 
Bereich der bestehenden Photovoltaikanlage, die teilweise überplant wird, sollten die Flä-
chen als Magerwiesen angelegt sein. Die Flächen im Geltungsbereich werden somit, unge-
achtet der aktuell vorhandenen Habitate, im Anhang 1 Bestandsplan Biotope, als Ackerflä-
che und Magerwiese dargestellt. Artenschutzrechtliche Belange sind dennoch zu beachten. 
 
Da der Bebauungsplan als Ausgangszustand an der, 1997 genehmigten Auffüllung und Re-
kultivierung ansetzt, wurde keine Nutzungs- und Biotoptypenkartierung vorgenommen. Die 
artenschutzrechtlichen Themen wurden nach einer Ortsbesichtigung am 05.05.2022 einge-
schätzt. In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde ist keine Untersuchung be-
stimmter Tierarten/ Tierartengruppen in einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung not-
wendig. 
 
Darüber hinaus ist im vorliegenden Fall Folgendes zu beachten: 
• Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Bühlertal Vellberg – Geislingen“ (Nr.6924341) 
• Schutzvorschriften des LSG „Bühlertal zwischen Vellberg und Geislingen mit Nebentälern 

und angrenzenden Gebieten“ (Nr. 1.27.063) 
• nach § 33 NatSchG B.-W. geschütztes Offenlandbiotop „Steinbruch N Steinbächle“ (Nr. 

168251270321) 
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• nach § 33 NatSchG B.-W. geschützten Waldbiotopen „Wald im Schmerachtal O Unter-
scheffach“ Nr.: 268251270464 

• nach § 33 NatSchG B.-W. geschützte Doline „Dolinen im Haderholz N Steinbächle“ Nr.: 
268251270412 

 
Das FFH-Gebiet „Bühlertal Vellberg – Geislingen“ (Nr. 6924341) grenzt teilweise unmittelbar 
an den Geltungsbereich an. Eine Betroffenheit des FFH-Gebietes durch die Zulassung einer 
Photovoltaikanlage liegt jedoch nicht vor. Eine FFH-Vorprüfung ist nach Rücksprache mit 
der unteren Naturschutzbehörde nicht erforderlich. 
 
Der Geltungsbereich liegt teilweise innerhalb des Landschaftsschutzgebiets „Bühlertal zwi-
schen Vellberg und Geislingen mit Nebentälern und angrenzenden Gebieten“ (Nr. 1.27.063). 
 
Von der Stadt Ilshofen wurde ein Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen der Land-
schaftsschutzgebietsverordnung bei der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes 
Schwäbisch Hall gestellt. Diese Befreiung wurde am 30.01.2025 erteilt. 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine nach § 33 NatSchG besonders ge-
schützte Biotope. Direkt angrenzend an den Geltungsbereich liegt das nach § 33 NatSchG 
BW geschützte Dolinenbiotop „Dolinen im Haderholz N Steinbächle“ (Nr.: 268251270412). In 
dieses wird weder eingegriffen noch wird es von der Planung tangiert. 
 
Nördlich und östlich angrenzend an den Geltungsbereich befinden sich Waldflächen. Diese 
Waldflächen befinden sich im Eigentum des Besitzers der Flächen der geplanten Photovol-
taikanlage. Es werden somit keine Dritten durch den reduzierten Waldabstand nachteilig ein-
geschränkt. Der Eigentümer wollte ursprünglich gänzlich auf einen Waldabstand verzichten. 
Auf Anraten der Höheren Forstbehörde wird in Abstimmung mit dem Vorhabenträger ein 
Waldabstand von 10 Meter in den Planteil übernommen und dargestellt. Die Baugrenze wird 
entsprechend zurückgenommen. Die Bewirtschaftung der Waldflächen erfolgt über Forst-
wege innerhalb des Waldes. 
 
Durch die geplante Photovoltaikanlage verändert sich das Landschaftsbild gering. Die Erho-
lungsfunktion der umliegenden Bereiche wird nur gering beeinträchtigt. Die Flächen des 
ehemaligen Steinbruchs sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die angrenzenden landwirt-
schaftlichen Wege bleiben erhalten und sind weiterhin öffentlich zugänglich. Wanderwege 
und Erholungsflächen sind damit nicht betroffen. Durch die angrenzenden Waldflächen und 
die bestehende Photovoltaik Anlage ist die Fläche der Erweiterung nur gering einsichtig. 
 
Auf ca. 1,74 ha Fläche soll eine Freiflächenphotovoltaikanlage angelegt werden. Hierfür wird 
der Untergrund nach Aufstellen der Module in eine magere Wiesenfläche umgewandelt. Die 
Module werden durch Punktfundamente fixiert. Somit kommt es zu einer Versiegelung von 
unter 5 % der Gesamtfläche. Nach der Aufgabe der Photovoltaikanlage und dem damit ver-
bundenen Rückbau, ist die Fläche, laut Rekultivierungsplan, der landwirtschaftlichen Nut-
zung zuzuführen. Die Ackerfläche wird in eine magere Wiesenfläche umgewandelt. Das Re-
genwasser kann weiterhin auf der Fläche versickern. Es kommt zu keiner erheblichen Beein-
trächtigung des Schutzgutes Wasser. Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Bodens wird 
ebenfalls als unerheblich eingestuft. Für das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter erge-
ben sich durch die vorliegende Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen. 
 
In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde kann auf eine Eingriffs- /Ausgleichsbi-
lanzierung bei Freiflächenphotovoltaikanlagen verzichtet werden. Ein Rückbau kann rück-
standslos erfolgen. 
 
In der Maßnahmenkonzeption werden alle Maßnahmen aufgeführt, die resultierend aus den 
Vorschriften der Eingriffsregelung, dem Biotopschutz, den artenschutzrechtlichen Vorgaben, 
den Schutzvorschriften für Lebensraumtypen nach der FFH-Richtlinie und möglichen Krisen-
fällen erforderlich werden. Erste Priorität hat die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch 
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die Planung. Wenn eine völlige Vermeidung nicht möglich ist, müssen die Beeinträchtigun-
gen so gering wie möglich gehalten (minimiert) werden. Dies gilt auch für die Bauphase.  
 
Zur Vermeidung und Minimierung des Eingriffs werden Maßnahmen im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan festgesetzt. 
 
Die festgesetzten Maßnahmen können zwar Teile des Eingriffs vermeiden oder verringern, 
es verbleiben nach Umsetzung jedoch unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigung. Zum 
Ausgleich des Eingriffs werden daher im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Maßnahmen 
festgesetzt. 
 
Bei einer Umsetzung aller aufgeführten Maßnahmen werden die durch die Planung zugelas-
senen Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild im Sinne der Eingriffsreg-
lung kompensiert. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit 
vom 24.05. bis 24.06.2024. Parallel wurden die Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB betei-
ligt. 
 
Die Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte vom 04.11. bis 04.12.2024. Die 
Behörden wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wiederum parallel beteiligt. 
 
Mit Datum vom 30.01.2025 wurde von der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes 
Schwäbisch Hall die naturschutzrechtliche Befreiung von den Vorschriften der Landschafts-
schutzgebietsverordnung erteilt. 
 
Die forstrechtliche Waldumwandlungserklärung gem. §10 LWaldG wurde am 02.05.2025 
vom Regierungspräsidium Freiburg erteilt. 
 
Am 12.05.2025 wurde der Satzungsbeschluss mit kleinen Ergänzungen des Schriftteiles und 
der Aufnahme von Vorgaben zum Zeitpunkt der Ausführung der Rammarbeiten sowie der 
Aufnahme eines Waldabstandes von 10 m getroffen. Die Gemeinde hat mit dem Vorhabens-
träger einen Durchführungsvertrag geschlossen. 
 
Mit der ortsüblichen Bekanntmachung am 23.05.2025 ist der Bebauungsplan in Kraft getre-
ten. 


